
Bürgerbus sucht Fahrer, 
Beifahrer und
Helfer am Telefon
Das Bürgerbus-Projekt in der VG Oberes Glantal ist gut angekom-
men. Seit neun Monaten fahren die beiden Busse dienstags, don-
nerstags und zu etlichen anderen besonderen Ereignissen in der
neuen Verbandsgemeinde. Aktuell haben die Busse 30.000 Kilome-
ter zurückgelegt. Pro Fahrtag bringen die ehrenamtlichen Fahrer
und Beifahrer 30 bis 40 Personen von Haustür zu Haustür. An zwei
Tagen in der Woche ist die Telefonzentrale besetzt. Montag und
Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr können telefonisch Fahrten ge-
bucht werden. Auch das wird von Ehrenamtlichen geleistet.

Die 35 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer suchen nun nach Un-
terstützung. Wer sich beim Bürgerbus-Projekt einbringen möchte,
melde sich bitte!

In der Telefonzentrale werden Leute gebraucht, die die Fahrtwün-
sche der Anrufer entgegennehmen, den Fahrplan koordinieren und
diesen an die Fahrer weiterleiten. Einsatzzeiten sind Montag und
Mittwoch von 13.30 bis 16.30 Uhr.

Als Fahrer oder Fahrerin steuern Sie den Bürgerbus für eine Schicht.
Pro Tag an dem gefahren wird, also Dienstag und Donnerstag, fah-
ren Sie entweder von 8.00 bis 13.00 Uhr oder von 13.00 bis 18.00
Uhr. Sonderfahrten gibt es beispielsweise zum Kulturprogramm in
Waldmohr, zum Tanztee auf dem Ziegelberg in Sand oder gelegent-
lich für Aktivitäten der Jugendarbeit oder Kindergärten. Sie benöti-

gen einen Führerschein für PKW. Außerdem eine ärztliche Untersu-
chung und einen Sehtest. Nach einer Einweisung ins Fahrzeug kann
es dann losgehen. Zusätzlich bieten wir ein Fahrsicherheitstraining
und einen Erste Hilfe Kurs an. Zur Kommunikation und Navigation
im Bus steht ein Smartphone und WLAN bereit sowie in der Regel
ein Beifahrer oder eine Beifahrerin. Ein Bus ist am Rathaus in Glan-
Münchweiler stationiert, der andere am Jugendzentrum in Schönen-
berg-Kübelberg.

Beifahrer und Beifahrerinnen helfen den Fahrgästen beim Ein- und
Aussteigen und unterstützen den Fahrer bei der Koordination der
Fahrten.

Die Einteilung Ihres Einsatzwunsches können Sie eigenständig vor-
nehmen. Hierzu haben wir einen Online-Schichtplaner, den Sie je-
derzeit erreichen können. Mit einem Mausklick haben Sie sich für
Ihren Dienst eingetragen. 

Einmal im Monat treffen wir uns zum Erfahrungsaustausch und Ken-
nenlernen. Es besteht ein umfassender Versicherungsschutz.

Wenn Sie unser Team verstärken möchten, melden Sie sich bitte.
Per Telefon bei Karl-Heinz Schoon (0171 9383 216) oder Peter Loos
(06383-5357). Oder schreiben Sie uns eine kurze Mail an info@bu-
ergerbus-og.de. Vielen Dank.



I M  N O T F A L L

A N O N Y M - V E R T R A U L I C H
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.:  0800/111 0 111
und   0800/111 0 222

Rettungsdienst/Krankentransport
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

Pflegestützpunkt 
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Paulengrunder Straße 7a
66904 Brücken
Tel.:  06386/40 40 364
und  06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Unfall-, Rettungsdienst- und Kran-
kentransporte (Tag und Nacht ein-
satzbereit): DRK-Rettungswache
Schönenberg-Kübelberg, Rathaus-
straße 8, Telefon 112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kü-
belberg / Waldmohr - Südkreis Ku-
sel): Polizeiwache Schönenberg-
Kübelberg, Herzogstraße 8, Telefon
06373/8220
Rufbereitschaft 
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz: 
0180-5-258825-PLZ 
(0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180-5-258825-PLZ 
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils
morgens um 8.30 Uhr

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Marktplatz 4: dienstags und frei-
tags ab 20.00 Uhr
Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224
Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/19411 (Montag +
Freitag 19.00 - 21.00 Uhr, Mittwoch
18.00 - 20.00 Uhr)
Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie
im Internet unter www.ilco.de
Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Feuerwehr Breitenbach.
Wehrführer Andreas van Wageningen,
Tel. 0178/5669437
Feuerwehr Dunzweiler.
Wehrführer Lars Dilk
Waldstraße 5, Tel.: 0177/3183947
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: 
Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke 
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß, 
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Feuerwehr Verbandsge-
meinde Oberes Glantal
- Notruf 112 - 
Wehrleiter Heiko Dörr
Telefon: 0151/61493908
Stv. Wehrleiter Kai Schmeiser
Telefon: 0172/6938128
Stv. Wehrleiter Thorsten Müller
Telefon: 0151/52611143
Stv. Wehrleiter Stefan Reichhart
Telefon: 0171/2471311

Stützpunkt-Feuerwehr
Glan-Münchweiler
Wehrführer Kai Schmeiser
Telefon: 0172/6938128

Stützpunkt-Feuerwehr
Schönenberg-Kübelberg
Wehrführer Benjamin Schneider
Telefon: 0176/99270901

Stützpunkt-Feuerwehr Waldmohr
Wehrfuhrer Matthias Kuntz
Telefon: 0178/5667598

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V. 
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaft liche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte,
Beratung, Service warmer Mittag-
stisch, Familienpflege. Paulen-
grunder Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie 
erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Ambulanter Hospiz- und 
Palliativer Beratungsdienst 
Kusel - Ramstein - Landstuhl -
Westrich
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und
psychosozialen Problemen, 
Schwebelstraße 8, 66869 Kusel
Telefon: 06381/425769. Email: 
hospiz.kusel@caritas-speyer.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:              
Hauswirtschaftliche Dienstleis -
tungen, Fahrdienst und Betreuungs-
angebote für Senioren, Pflegebe-
dürftige und Familien, Unterstützung
für Kranke, Genesende, Behinderte.
Hausnotrufsystem:                
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:                  
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diät-
kost.
Sozialkaufhaus:                      
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:                      
Trierer Str. 39, Kusel, 
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:                      
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/964215

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email: 
betreuungsverein-kusel@t-online.de
Fax: 06381/993279

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreuungs-
dienst Schönenberg-Kübelbg., Glan-
str. 44., Frau Schmidt Kerstin. 
Mo - Fr 10.00 - 15.00 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d. Uhr.
Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr.  Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770
Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929
Ärztlicher Notfalldienst
Zuständig ist der Bereitschafts-
dienstzentrale im Westpfalzklinikum
Kusel, I. Flur 1, Tel.: 06381/ 935 935. 
Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr 
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau prak tizie ren-
den Ärzte u. Zahn ärzte können beim An-
rufbeantworter des jeweiligen Hausarz-
tes in Erfahrung gebracht werden.

Beratungsstellen 
im Haus der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs- 
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.ku-
sel@diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und
Drogenberatung, Angehörigen-
beratung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email: 
slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergene-
sungs- und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email: 
slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung 
(staatl. anerkannt)
Kurberatung 
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderho -
lungen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaisers-
lautern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei - 
auf Wunsch anonym

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedür-
tige Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Schönenberg-Kbg. 06373/6606
Waldmohr 06373/2910
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Rufbereitschaft der Ver-
bandsgemeindewerke
Eigenbetrieb  
Wasser  |  Abwasser
Bereich Wasser 
(VG Oberes Glantal)
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Was-
serversorgung (Rohrbrüche, Un-
dichtigkeiten, Druckabfälle usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige
Unregelmäßigkeiten an öffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Stra-
ßenbeleuchtung, plötzliche Fahr-
bahnänderungen usw.) so rufen
Sie für das Gebiet der Verbands-
gemeinde Oberes Glantal die Te-
lefon-Nr. 0171 / 5065303 an.

Bereich Abwasser 
(Gebiet Süd und Nord):
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Ent-
wässerung (Verstopfungen, Rück-
stau usw.) auf oder erkennen Sie
sonstige Unregelmäßigkeiten in
Zusammenhang mit der Abwas-
serbeseitigung oder an Gewäs-
sern (z.B. Gewässerverschmut-
zungen, Ölspuren) so rufen Sie für
den Bereich der Ortsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-
mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal,Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langen-
bach, Matzenbach, Nanzdiet-
schweiler, Quirbach/Pfalz, 
Steinbach am Glan, Rehweiler 
und Wahnwegen die Telefon-Nr. 
06383/927681 an (Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox an-
genommen. Bitte teilen Sie Ihren
Namen sowie Ihre Telefonnum-
mer, unter der Sie erreichbar sind,
mit. Nennen Sie uns den festge-
stellten Schaden (z.B. Wasser tritt
aus dem Gehweg aus) mit Ortsbe-
zug (Straße, Hausnummer sowie
Gemeinde). Sie werden umgehend
(in der Regel nicht länger als 3 bis
10 Minuten) vom Rufbereit-
schaftspersonal zurückgerufen.

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.
Ausgabestelle: 
Zum Krämel 7, 66904 Brücken 
(neben ev. Kirche)
Öffnungszeiten: 
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr
Bedürftigkeit: 
Anträge gibt es in den Bürger-
büro’s der Verbandsgemeinde
Auskünfte z. Bedürftigkeit: 
VG-Verwaltung, Herr Tobias We-
ber, Tel.:  06373-504-240, 
t.weber@vgog.de
Konto:
KSK Kusel, IBAN: 
DE10 5405 1550 0050 0103 47
www.schoenenberg-kuebelberger-
tafel.de

Ambulanter Pflege- und 
Betreuungsdienst  
Inhaber W. Tremmel & 
M. Tremmel
St. Wendeler Straße 16, 
66892 Bruchmühlbach-Miesau,
Tel. 06372/995751
Rathausstr. 6, 66914 Waldmohr, 
Tel. 06373/508641 
Wir sind rund um die Uhr für Sie
erreichbar.

Sozialverband 
VdK Rheinland-Pfalz
Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do. : 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Service-
nachmittag für Arbeitnehmer von
14.00 - 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Bürgerbus Oberes Glantal
Montag und Mittwoch
von 14.00 bis 16.00 Uhr
Telefon: 06373/504-108
Email: buchung@bürgerbusog.de
www.buergerbus-og.de



Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Freiwilliges Soziales Jahr
Auch im Schuljahr 2018/2019 bieten wir Plätze zur Leistung eines
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) an.
In folgenden Einrichtungen im Bereich unserer Verbandsgemeinde
werden FSJ-Teilnehmer/innen gesucht:

- Ganztagsschule der Grundschule Altenkirchen
- Grundschule Breitenbach (mit Nachmittagsbetreuung)
- Ganztagsschule der Grundschule Brücken
- Grundschule Herschweiler-Pettersheim
(mit Nachmittagsbetreuung)

- Ganztagsschule der Grundschule Schönenberg-Kübelberg
- Ganztagsschule der Grundschule Waldmohr
- Gemeindekindertagesstätte Breitenbach
- Gemeindekindertagesstätte Dittweiler
- Gemeindekindertagesstätte Schönenberg-Kübelberg
- Gemeindekindertagesstätte Wahnwegen
- Gemeindekindertagesstätten I und II Waldmohr
- Jugendpflege/Jugendhaus Waldmohr
(hier ist die Fahrerlaubnis Klasse B erwünscht)

Das Freiwillige Soziale Jahr richtet sich an Jugendliche zwischen 16
und 27 Jahren und dauert in der Regel 12 Monate. Es handelt sich
um eine Vollzeitbeschäftigung. Die Freiwilligen erhalten ein Ta-
schengeld sowie eine Verpflegungskostenpauschale; die Sozial-
versicherungsbeiträge werden übernommen.
Ein FSJ gilt als Orientierungs- und Entscheidungshilfe fur die beruf-
liche Zukunft und kann fur einige Ausbildungsgänge als Praktikum
anerkannt werden. Auch kann es bei der Vergabe von Studienplät-
zen angerechnet werden.
Fur Rückfragen stehen Ihnen Frau Melanie Göddel (Tel. 06373 /
504-140) oder Frau Eva-Maria Ambos (Tel. 06373 / 504-141) gerne
zur Verfügung.
Interessenten richten ihre vollständige Bewerbung mit Angabe des
gewünschten FSJ-Platzes an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.3 - Personal und Kindertagesstätten
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an poststelle@vgog.de
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsun-
terlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Origi-
nale und keine Bewerbungsmappen einzureichen.

Die Verbandsgemeinde 
Oberes Glantal ist anerkannte 
Beschäftigungsstelle 
im „Freiwilligen Sozialen
Jahr“ und wird gefördert vom

2 FSJ-ler 
an der Glantalschule 
Glan-Münchweiler gesucht
Das Deutsche Rote Kreuz bietet ab August für das Schuljahr
2018/19 zwei FSJ-Plätze im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jah-
res an der Glantalschule, Grundschule Glan-Münchweiler an.  FSJ-
ler unterstützen die pädagogische Arbeit, insbesondere bei der 
Gestaltung des Ganztagsschulangebotes. Daneben haben sie die
Möglichkeit, Einblicke in Unterricht, Organisation und Verwaltung
zu gewinnen.

Bitte Kontakt aufnehmen unter:   Tel. 06383/925960  
Glantalschule oder Mail.  d.assmann@glantalschule.de
Infos und Online-Bewerbung:        
www.fsj-rlp.de  unter Angabe der Einsatzschule

Haushaltssatzung
der Reichswaldgenossenschaft Kaiserslautern für das Jahr 2018
Die Verwaltungskommission der
Reichswaldgenossenschaft Kai-
serslautern hat auf Grund von § 95
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
in der derzeit geltenden Fassung in
Verbindung mit den Bestimmungen
des Vergleichs (§ 22) und des Re-
glements für die reichswaldberech-
tigten Gemeinden vom 3. Septem-
ber 1839 bzw. vom 14. Juni 1840, in
ihrer Sitzung am 27. November
2017  folgende Haushaltssatzung
beschlossen, die nach Genehmi-
gung der Kreisverwaltung Kaisers-
lautern als Aufsichtsbehörde, be-
kannt gemacht wird.

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag 
der Erträge auf 3.331.500 Euro
der Gesamtbetrag 
der Aufwendungen 
auf 580.873 Euro

das Jahresergebnis 
auf 2.750.627 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen 
Einzahlungen auf 3.331.500 Euro
die ordentlichen 
Auszahlungen auf 563.000 Euro

der Saldo der 
ordentlichen Ein- 
und Auszahlungen 
auf 2.768.500 Euro

die Einzahlungen 
aus Investitions-
tätigkeit auf 65.000 Euro
die Auszahlungen 
aus Investitions-
tätigkeit auf  1.310.000 Euro

der Saldo der Ein- 
und Auszahlungen 
aus Investitions-
tätigkeiten auf -1.245.000 Euro

die Einzahlungen 
aus Finanzierungs-
tätigkeit auf 0 Euro
die Auszahlungen 
aus Finanzierungs-
tätigkeit auf 1.523.500 Euro

der Saldo der Ein- 
und Auszahlungen 
aus Finanzierungs-
tätigkeit auf -1.523.500 Euro

der Gesamtbetrag 
der Einzahlungen 

auf 3.396.500 Euro
der Gesamtbetrag 
der Auszahlungen 
auf 3.396.500 Euro

die Veränderung 
des Finanzmittel-
bestandes auf 1.523.500 Euro

§ 2 
Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehe-
nen Kredite, deren Aufnahme zur Fi-
nanzierung von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf 0 Euro
verzinste Kredite auf 0 Euro

§ 3 
Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigun-
gen zum Eingehen von Verpflichtun-
gen, die in künftigen Haushaltsjah-
ren zu Auszahlungen für Investitio-
nen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Verpflichtungser-
mächtigungen) führen können, wird
festgesetzt auf 0 Euro

§ 4 
Höchstbetrag der Kredite 
zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite zur Li-
quiditätssicherung wird festgesetzt
auf 0 Euro

§ 5
Bauholzvergütung
Die Höhe der Bauholzvergütung be-
trägt 110 Euro pro Kubikmeter ver-
wendetes Bauholz.

§ 6 
Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals betrug
zum 31.12.2016  82.511.236 Euro
und wird sich planmäßig wie folgt
entwickeln:

Entwicklung 2017
31.12.2017* 84.976.971 Euro

Entwicklung 2018
31.12.2018* 87.727.598 Euro

Entwicklung 2019
31.12.2019* 84.478.325 Euro

Entwicklung 2020
31.12.2020* 87.231.052 Euro

Entwicklung 2021
31.12.2021* 89.983.779 Euro 

§ 7 
Leistungszahlungen
Die Zahlung des Leistungsentgeltes

an Beschäftigte nach § 18 VKA des
TVöD erfolgt auf Grund des Be-
schlusses der Verwaltungskommis-
sion vom 25.10.2007, in der Weise,
wie das Verhältnis der Gesamtbrut-
tosummen der beiden hauptamtlich
Beschäftigten zueinander steht. 

Kaiserslautern, den 19.03. 2018
Reichswaldgenossenschaft 
Kaiserslautern 
Der Vorsitzende
gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister 

Hinweise: 
Vorstehende Haushaltssatzung
wird hiermit gemäß § 22 des Regle-
ments vom 14. Juni 1840 für die
reichswaldberechtigten Gemeinden
zum Vollzuge des am 03. Septem-
ber 1839 abgeschlossenen Ver-
gleichs, und den Vorschriften der
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
sowie dem Landesgesetz zur Ein-
führung der kommunalen Doppik,
in der jeweils geltenden Fassung,
veröffentlicht.

Gleichzeitig wird darauf hingewie-
sen, dass die Haushaltssatzung
und der Haushaltsplan  nebst Anla-
gen ab 16. April 2018 auf die Dauer
von 7 Werktagen bei der Geschäfts-
stelle der Reichswaldgenossen-
schaft Kaiserslautern, Karl-Pfaff-
Siedlung 2 d, 67663 Kaiserslau-
tern, zur Einsichtnahme ausliegt. 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
nachmittags nach Vereinbarung. 

Diese Satzung wurde am 21. März
2018 der Kreisverwaltung Kaisers-
lautern gem. § 97 Abs. 1 GemO vor-
gelegt.

Die Kreisverwaltung Kaiserslautern
hat mit Schreiben vom 27. März
2018, Az.: 2.1/JG/1182, mitgeteilt,
dass gegen die Haushaltssatzung
für das Jahr 2018 keine Bedenken
wegen Rechtsverletzung bestehen
(§ 97 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 GemO). Ge-
nehmigungspflichtige Festsetzun-
gen im Sinne des § 95 Abs. 4 GemO
sind in der Haushaltsatzung nicht
enthalten.

* Hochrechnung, basierend auf den
Daten der Haushaltsplanung

Das LAND
und seine LEUTE
im      vcxvxcvcv



Das Standesamt informiert
Eheschließungen für einen Samstag rechtzeitig 
anmelden

Es ist uns ein Anliegen, Ihre standesamtliche Hochzeit zu einem
bleibenden und schönen Erlebnis für Sie zu machen.

Für unsere Bürger/-innen bieten wir auch die Möglichkeit, an ei-
nem Samstag zu heiraten. 
Hierzu stehen Samstagsvormittags in der Zeit von 10.00 - 12.00
Uhr drei Termine am Standort Schönenberg-Kübelberg zur Verfü-
gung.

Grundsätzlich können Sie Ihren gewünschten Eheschließungster-
min auf den Tag genau 6 Monate vorher telefonisch oder persön-
lich vorab reservieren. 
Um die Planung insbesondere für die Samstagstrauungen besser
zu gestalten ist es zwingend notwendig, die Eheanmeldung 4 Wo-
chen vor dem gewünschten Termin durchzuführen.  

Nur so kann gewährleistet werden, dass wir Ihre Trauung an Ihrem
Wunschtermin durchführen können. 

Weitere Vorgänge (z.B. Kirchenaustritt, Eheanmeldung etc.) im
Standesamt sind aufgrund einer Umorganisation ab dem
01.04.2018 nur noch im Einzelfall nach vorheriger Absprache mög-
lich.
Jedoch sind alle Mitarbeiter bemüht, Ihnen unter der Woche einen
Termin anzubieten, den Sie wahrnehmen können. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 06373-
504 202 zur Verfügung.

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht 

Reinigungskräfte (m/w)
für die Reinigung von Schul- 
oder Verwaltungsgebäuden im Gebiet 
der Verbandsgemeinde 

Es handelt sich um die Vertretung  bei Erkrankung, Urlaub oder
sonstigen Verhinderungsgründen der regulären Reinigungskräfte.
Die Einsatzorte können bei Bedarf wohnortnah zugeteilt werden.
Aufgrund der wechselnden Einsatzorte sollte die Vertretungskraft
dennoch flexibel sein und möglichst den Führerschein der Klasse B
(Pkw) besitzen.

Die Arbeitszeit liegt naturgemäß außerhalb des Schulbetriebes
oder der allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Ta-
rifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVÖD). 

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Personalverwaltung gerne zur
Verfügung (Tel. 06373/504 - Dw. 140 bis 144).

Interessenten richten eine kurze Bewerbung bitte an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.3 - Personal und Kindertagesstätten
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an poststelle@vgog.de

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungs-
unterlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher kei-
ne Originale und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzu-
reichen.

Schönenberg-Kübelberg, im März 2018
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht für die
Badesaison 2018 

Rettungsschwimmer/
Rettungsschwimmerinnen
zur Unterstützung des Teams im Freibad 
in Waldmohr.

Ihre Aufgaben: 
- Beaufsichtigung des Badebetriebes / Beckenaufsicht

Wir erwarten: 
- Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Silber oder die ent-
sprechende Berufsausbildung 

- Bereitschaft im Schichtdienst und an Wochenenden / Feiertagen
zu arbeiten

- kompetentes und freundliches Auftreten 
- selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit

Die Vergütung erfolgt in Form einer geringfügigen Beschäftigung.
Die Stelle ist auch für aktive Personen im Ruhestand, für Schülerin-
nen/Schüler ab 18 Jahren und Studentinnen/Studenten geeignet.

Interessenten richten ihre Bewerbung unter Beifügung der übli-
chen Unterlagen an 
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.3 - Personal und Kindertagesstätten
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an poststelle@vgog.de

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungs-
unterlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher kei-
ne Originale und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzu-
reichen.

Schönenberg-Kübelberg, im März 2018
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

Energietipp

Kann eine gedämmte 
Außenwand noch atmen?
(VZ-RLP / 04.04.2018) Es gibt im-
mer wieder Hausbesitzer, die von
einer Außenwanddämmung abse-
hen, weil sie der Meinung sind,
dass dann die Wände nicht mehr at-
men könnten.
Sie verzichten damit auf eine effek-
tive Maßnahme zur Reduzierung ih-
res Energieverbrauchs aufgrund ei-
nes immer noch verbreiteten Vorur-
teils. Die Behauptung, dass Wände
atmen können -also zum Luftaus-
tausch im Haus beitragen-  ist
schlichtweg falsch. Dies wurde
schon 1928 von dem Physiker Ra-
isch widerlegt.

Eine massive verputzte Wand ist
luftdicht und kann nicht atmen im
Sinne eines Luftaustauschs. Eine
notwendige Lüftung findet nur
durch regelmäßiges Öffnen von
Fenstern und Türen oder über eine
Lüftungsanlage statt. Das einzige,
was sich im Winter durch die Wände
nach draußen bewegt, sind etwa 1
bis 2 % des Wasserdampfes, der
sich in der Innenraumluft befindet.
Für ein gutes Raumklima ist diese
geringe Menge nicht relevant. Ins-
gesamt müssen während der Heiz-
periode 1.000 bis 2.000 Liter
Feuchtigkeit in einem Einfamilien-
haus durch die Lüftung nach

draußen transportiert werden. 
Der in diesem Zusammenhang häu-
fig kritisierte Dämmstoff Polystyrol
ist übrigens genauso durchlässig
für Wasserdampf wie Holz. Holz
wird jedoch als Baustoff nie in Frage
gestellt. Wie viel Energie.

Sie mit einer Wärmedämmung eins-
paren können und was hinsichtlich
des notwendigen Luftaustauschs zu
beachten ist, erläutern Ihnen gerne
die Energieberater der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz in einem
persönlichen Beratungsgespräch
nach telefonischer Voranmeldung.

Die Beratungsgespräche sind kos -
tenlos. Die nächsten Sprechstun-
den der Energieberater finden wie
folgt statt:

* Schönenberg-Kübelberg: Sams-
tag, den 21.04.18 von 10 - 12.15
Uhr in der Verbandsgemeindever-
waltung, Rathausstraße 8, Voran-
meldung unter 0 63 73/504-105, -
106. 

* Waldmohr: Samstag, den
05.05.18 von 8.30 - 13.45 Uhr im
Bürgerhaus, Saarpfalzstraße 12,
Seiteneingang benutzen (Feuer-
wehreinfahrt). Voranmeldung un-
ter 0 63 73/504-106, -105.

Unsere Jubilare
Altenkirchen
13.04. Klaus Schmuck 74
14.04. Gerd Jung 74
19.04. Joachim Richter 70

Breitenbach
14.04. Albert Lothschütz 88
15.04. Peter Weitmann 70
18.04. Carmen Commercon 85
18.04. Gerda Schneider 75

Brücken
12.04. Barbara Klein 73
12.04. Ottilie Lang 80
12.04. Werner Sigmund 74
13.04. Ruthild Huber 76
14.04. Günter Müller 78
15.04. Luise Kurz 84

Dittweiler
17.04. Rudi Ostfolk 82

Dunzweiler
16.04. Viktor Bäcker 74

Frohnhofen
19.04. Rudi und Christa

Seichter - Goldene Hochzeit

Glan-Münchweiler
15.04. Artur Schiffmann 84
16.04. Ingrid Heil 71
18.04. Erna Kreuzer 92
19.04. Harald Seber 70

Herschweiler-Pettersheim
14.04. Alwine Penna 83

Krottelbach
17.04. Norbert Eckel 81

Langenbach
14.04. Ottilie Schneider 84

Nanzdietschweiler
14.04. Ilse Rau 70

Quirnbach
14.04. Karolina Creuz 82
14.04. Norbert Fauß 70

Schönenberg-OT Kübelberg
12.04. Philomena Simonis 85
12.04. Franz Thum 87
13.04. Anthony Foy 75
16.04. Maria Trautmann 74
17.04. Reiner Groß 80

OT Sand
14.04. Ingeburg Kowoll 81
15.04. Wera Hermann 73
15.04. Edith Miles 71
16.04. Hans Günter Kowoll 81

OT Schmittweiler
17.04. Ursula Müller 83
19.04. Alois Krupp 70

OT Schönenberg
12.04. Reinhold Banik 77
14.04. Hildegard Glatz 88
17.04. Anna Schindler 93

Steinbach
17.04. Otmar Veit 74

Waldmohr
13.04. Waltraud Schug 79
15.04. Waldemar Jacob 80
15.04. Yasar Yalcinkaya 80
16.04. Jürgen Krück 76
17.04. Horst Reger 72
19.04. Katayoun Choudhry 71



Einladung

Die Startpaten Landkreis Kusel la-
den alle Eltern mit Kindern zum The-
ma Kindertagesbetreuung in den Ki-
tas recht herzlich ein.

Die Fachberaterin des Landkreises
Kusel, Frau Julia Bothe informiert
und beantwortet Fragen zu den The-
men:

- Kindertagesstätten, Kinderta-
gespflege,

-  Kosten der Kindertagesbetreu-
ung,

-  pädagogische Konzepte
-  gesetzliche Vorgaben
-  Tagesablauf in der Kindertages-
stätte

Die Veranstaltungen beginnen je-
weils um 09:30 Uhr in:

Kusel, Montag den 16.04.2018, Ka-
tarina-von-Bora-Haus, Marktplatz 4
Brücken, Mittwoch den 25.04.
2018, Alois Hemmer Haus, Paulen-
grunder Str. 7a.

Krabbelgruppen 
mit Elterncafès in Brücken
und Kusel

Die Krabbelgruppen mit Elterncafés
in Brücken und Kusel sind weiterhin
aktiv. Hier treffen sich an Montagen
in Kusel und jeden Mittwoch in
Brücken Eltern und Großeltern mit
den Kindern in gemütlicher Runde
zum Frühstück.

Öffnungszeiten jeweils von 09:30
Uhr bis 11:30 Uhr. 
Weiterhin finden in beiden Eltern-
cafés 2018 Informationsveranstal-
tungen statt.

In Kusel am 16.4.  und in Brücken
am 25.4, referiert die Fachberaterin
des Landkreises Kusel, Julia Bothe,
zu den Themen Kindertagesstätten,
Kindertagespflege sowie der Kin-
derbetreuung. Wie sehen die ge-
setzlichen Vorgaben aus und wie ist
der Tagesablauf in der Kindertages-
stätte.

Gesunde Ernährung für Kinder bis
zum 4. Lebensjahr wird von Andrea

Jung (Ernährungsberaterin) am
24.9. in Kusel und am 26.9. in
Brücken erläutert. Im Gespräch mit
den Erziehungsberechtigen werden
Tipps und Anregungen gegeben.

Bücher für Kinder bis zum 4. Le-
bensjahr stellt die Buchhandlung
Wolf am 12. 11 in Kusel und am
21.11.  in Brücken vor. Rechtzeitig
zum Weihnachtsfest erhalten Eltern
fachliche Hinweise zum Kauf von
Büchern für Ihre Kleinsten. 

Alle Veranstaltungen beginnen um
09:30 Uhr und wir freuen uns schon
jetzt auf Ihren Besuch in gemütli-
cher Runde. 

Weitere Infos unter:  www.Startpa-
ten.de und bei Fragen wenden Sie
sich bitte unter 

Info@Startpaten.de an unser Büro,
oder rufen Sie uns an 06381
4286443. Wir sind montags von 10
- 12 Uhr und mittwochs von 15 bis
17 Uhr für Sie da.

Startpaten Kreis Kusel e.V.

Der Stolperstein -
Den Opfern der Nazis eine Stimme geben

Freitag, 27. April 2018, 18 Uhr, im Jüdischen Museum  in Steinbach 
am Glan - Buchlesung mit musikalischer Umrahmung  

Treffen Sie Julie Freestone und Rudi
Raab bei der Vorstellung ihres Bu-
ches „Der Stolperstein“.

Das Buch erzählt die Geschichte der
beiden Autoren: 

Der deutschstämmige Karl
Schmidt, Sohn eines hochgestell-
ten Nazis lässt seine Vergangenheit
zurück, wandert nach Amerika aus
und wird schließlich Polizeibeam-

ter. Als er Sarah Stern, eine jüdi-
sche Journalistin und Tochter osteu-
ropäischer Einwanderer trifft, ver-
lieben sie sich.

Karl muss sich nun mit seiner ver-
wickelten Familiengeschichte aus-
einandersetzen.

Der Stolperstein ist die Geschichte
ihrer Entdeckungsreise über zwei
Kontinente auf der sie Familienge-

heimnisse entdecken, die sie sich
nicht erträumt hätten.
Die Lesung wird von den internatio-
nal bekannten Musikern Rebecca
Rust, Cello und Friedrich Edelmann,
Fagott mit Werken jüdischer Kom-
ponisten umrahmt.

Es lädt der Heimatverein 
Steinbach am Glan
und Umgebung ein. 
Der Eintritt ist frei.

ALTENKIRCHEN

Wegen einer internen Besprechung
sind am Mittwoch, 25.04.2018 ab
15:00 Uhr alle Bürgerbüros der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal
(Standorte Glan-Münchweiler,
Schönenberg-Kübelberg und Wald-

mohr) sowie die KFZ-Zulassungs-
stelle in Schönenberg-Kübelberg
geschlossen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ihre Verbandsgemeindeverwaltung

Am 19. April 2018 findet keine Sprechstunde des Herrn Werner Schramm,
Revierleiter Forstrevier Südkreis, statt.

SCHACHCLUB

Jugend- und Erwachsenentraining am Vereinsabend dienstags ab 18.00
Uhr im Bürgerhaus Dittweiler. 

Das Fundamt Schönenberg-
Kübelberg meldet:
Im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg wurden

eine rote Mütze 
sowie ein Mountainbike

als Fundsachen abgegeben.

Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte
im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal, Tel. 06373/504-210

Sprechstunde
des Revierförsters

Trainingszeiten

Bürgerbüro’s und
KFZ-Zulassungsstelle
geschlossen

Bekanntmachung
Am Montag, den 16.04.2018, um 19:30 Uhr, findet im Turnraum
der Kindertagesstätte „Sonnenhügel“ Altenkirchen, Bergstraße
14, 66903 Altenkirchen  eine Sitzung des gemeinsamen Kindergar-
tenausschusses der Ortsgemeinden Altenkirchen und Frohnhofen
statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Erweiterung der Kindertagesstätte Altenkirchen
2. Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED
3. Spielplatzbau;

Sachstand und weitere Vorgehensweise
4. Informationen

Altenkirchen, den 5. April 2018
gez. Manfred Geis
-Ortsbürgermeister -



HEIMAT-  UND WANDERVEREIN

Altenkirchen. Die nächste Wande-
rung ist am Sonntag, 15. April
2018. Sie führt von Jägersburg zum
Websweilerhof (Mittagsrast) und
zurück.

Die Gesamtstrecke beträgt ca. 8 km
und ist weitgehend eben. Treff-
punkt 10.00 Uhr Stockbrunnen,
von dort in Fahrgemeinschaft zum
Parkplatz an der Höcherstraße.

Satzung
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
der Ortsgemeinde Altenkirchen vom 6.4.2018

Der Ortsgemeinderat Altenkirchen
hat in seiner Sitzung vom
22.02.2018 aufgrund des § 24 der
Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7
und 8 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) folgende Satzung be-
schlossen:

Artikel I
Die Anlage zur Friedhofsge-
bührensatzung der Ortsgemeinde
Gries vom 18.08.2016 wird wie
folgt geändert:

I. Reihengrabstätten
1. Überlassung einer Reihengrab-

stätte an Berechtigte nach § 2
Abs. 2 der Friedhofssatzung für
Verstorbene

b) vom vollendeten 6. Lebensjahr
ab 600,00 Euro

2. Überlassung einer Urnenreihen-
grabstätte an Berechtigte nach
Nr. 1 400,00 Euro

II. Verleihung von Nutzungsrech-
ten an Wahlgrabstätten

a) Verleihung des Nutzungsrechts
an Berechtigte nach § 2 Abs. 2

der Friedhofssatzung für
aa) eine Wahlgrabstätte in Breite

1.000,00 Euro
ab) eine Urnenwahlgrabstätte

500,00 Euro

VI. Benutzung der Leichenhalle/
Einsegnungshalle

1. Für die Aufbewahrung einer Lei-
che bzw. Einsegnung

250,00 Euro

Artikel II

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Altenkirchen, den 6.4.2018
gez. -Geis -
Ortsbürgermeister

Hinweis 
gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeord-
nung (GemO):

Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der GemO oder auf Grund die-
ses Gesetzes zustande gekommen
sind, gelten ein Jahr nach der Be-

kanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen. Dies
gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung
oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwal-
tung unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, 
den 6.4. 2018
gez. Christoph Lothschütz, 
Bürgermeister

Der Ortsgemeinderat Altenkirchen
hat in seiner Sitzung am
22.02.2018 folgende Beschlüsse
gefasst:

öffentlich
Forstwirtschaftsplan 2018
Der Ortsgemeinderat stimmt dem
vorgelegten Forstwirtschaftsplan
für 2018 zu.

Anschaffung eines 
Geschwindigkeitmessgerätes
Der Haupt- und Finanzausschuss
empfiehlt ein Geschwindigkeits-
messgerät anzuschaffen. Die Kos -
ten hierfür belaufen sich lt. Angebot
auf 2.300 Euro, abzgl. 400,00 Euro
Zuschuss von der Verkehrswacht.
Der Ortsgemeinderat stimmt der
Anschaffung zu.

Sanierung Feldweg Hainhof
Der Haupt- und Finanzausschuss
empfiehlt den Feldweg Hainhof zu
sanieren. Es wird empfohlen die
günstigere Variante des Angebotes
der Fa. Uwe Jahns GmbH in Höhe
von 6.467,00 Euro zu vergeben.
Der Ortsgemeinderat stimmt der
Empfehlung des Haupt- und Finan-
zausschusses zu. Die Sanierungs-

arbeiten sollen von der Fa. Uwe
Jahns GmbH durchgeführt werden. 

Beratung und Beschlussfassung
über die Änderung 
der Friedhofsgebührensatzung
Der Haupt- und Finanzausschuss
empfiehlt, die Erhöhung der Nut-
zungsgebühren  der Friedhofsge-
bührensatzung, zu beschließen.

Der Ortsgemeinderat stimmt der
Empfehlung des Haupt- und Finanz -
ausschusses zu und beschließt die
Erhöhung der Gebühren wie folgt:
I 1b) bisher 500,00 Euro, nach Er-

höhung 600,00 Euro
I 2)   bisher 350,00 Euro, nach Er-

höhung 400,00 Euro
II a) aa) bisher 850,00 Euro, nach

Erhöhung 1.000,00 Euro
a) ab) bisher 400,00 Euro, nach

Erhöhung 500,00 Euro
VI 1) bisher 190,00 Euro, nach Er-

höhung 250,00 Euro

Freizeitanlage Höbelgraben;
Beratung und Beschlussfassung
über die Anpassung 
der Nutzungsgebühren
Der Haupt- und Finanzausschuss
empfiehlt die Nutzungsentschädi-

gung zur Benutzung der Freizeitan-
lage „Am Höbelgraben“ wie folgt zu
ändern:

- § 4 Abs. 2 Nutzungsentschädi-
gung für nicht kommerzielle Nut-
zung von bisher 50,00 Euro auf
75,00 Euro

- § 4 Abs. 4 Nutzungsentschädi-
gung für kommerzielle Nutzung
von 100,00 Euro auf 150,00 Euro

Der Ortsgemeinderat stimmt der
Empfehlung des Haupt- und Finan-
zausschusses zu und beschließt die
Erhöhung der Nutzungsgebühren. 
Zustimmung zur Annahme von
Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO
Der Ortsgemeinderat nimmt die
Geldspende von Herrn Alois Kuhn in
Höhe von 507,51Euro und die Geld-
spende der Sonja und Bernhard-
Bauer-Stiftung in Höhe von
4.000,00 Euro an und bedankt sich
bei den Spendern.

Erweiterung 
der Kindertagesstätte
Der Ortsgemeinderat beschließt,
dass der Bauantrag zur Genehmi-
gung eingereicht und der
Zuschussantrag gestellt werden
soll.

Neues aus dem 
Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. § 41 Abs.5 GemO - Unterrichtung der Einwohner
über die Ergebnisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe 
der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

KRANKENPFLEGEVEREIN

Altenkirchen. Zu unserer diesjähri-
gen Mitgliederversammlung am
04.05.2018 um 18:30 Uhr laden wir
alle Mitglieder ins Schützenhaus,
Altenkirchen, ein. 

Tagesordnung: 
1. Bericht des 1. Vorsitzenden 
2.  Bericht des Kassierers
3. Bericht der Kassenprüfer

4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Verschiedenes/ Wünsche / An-

träge

gez. Josef Bauer 
1. Vorsitzender
Über eine zahlreiche Teilnahme
würden wir uns sehr freuen, für ei-
nen kleinen Imbiss haben wir auch
gesorgt.

OBST- UND GARTENBAUVEREIN

Altenkirchen. Kräuterreich im
Westrich! Wir entdecken gemeinsam
die leckeren Kräuter im Frühling. Lei-
terin ist wieder unsere Kräuter-
pädagogin Frau Christel Trost.
Besonders laden wir wieder unsere
kleinen KiTa- und Schulflöhe ein, die
mit Oma oder Mama hopsend oder

schon aufmerksam, uns begleiten.
Für eine Frühjahrskur mit Löwenzahn
ist es auch wieder an  der Zeit. Er
heißt ja nicht umsonst Bettseicher.
Treffpunkt ist in der Bergstrasse vor
dem Eingang des Kindergartens. Die
Teilnahme ist für Mitglieder und
Nicht-Mitglieder kostenlos.

Nächste Wanderung

Mitgliederversammlung 

Kräuterspaziergang
am 19.4.2018, 18.00 Uhr

BÖRSBORN

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 19.04.2018, um 20:00 Uhr, findet im Saal des
Dorfgemeinschaftshauses, Hauptstraße 27, 66904 Börsborn, eine Sit-
zung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Börsborn statt. Die
Sitzung ist - mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 6 – öffentlich.

Tagesordnung:

öffentlich
1. Weiterentwicklung und Erweiterung Begehbares Geschichtsbuch

innerhalb der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
a) Beantragung von Fördermitteln aus dem LEADER-Programm durch

die VG Oberes Glantal
b) Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Zweckvereinbarung zwi-

schen der Verbandsgemeinde und den an dem Projekt beteiligten
Ortsgemeinden

2. Dachsanierung Kita Nanzdietschweiler;
Zustimmung zur Übernahme eines Kostenanteils durch die Ortsge-
meinde Börsborn

3. Übertragung von Teilaufgaben der Dorferneuerung/Dorfentwick-
lung gemäß § 67 Abs. 4 GemO auf die Verbandsgemeinde, insbe-
sondere zur Bewältigung der zunehmenden Leerstandsproblematik

4. Auftragsvergabe für Baumpflegearbeiten
5. Informationen

nicht öffentlich
6. Grundstücksangelegenheit

Börsborn, den 5. April 2018
gez. Franz Sommer -Ortsbürgermeister -



LANDFRAUENVEREIN

Basiskurs „Torten 
mit Fondant“

Börsborn. Am Dienstag, den
17.04.2018 veranstalten die Land-
frauen Börsborn, im Dorfgemein-
schaftshaus, einen Basiskurs „Tor-
ten mit Fondant“ für Anfänger unter
der Leitung von Frau Engler-Fischer.
Anmeldung bis 12.04.2018 bei Frau
Doris Neubert unter der Tel.: 06383-
6117.

Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssat-
zung mit dem Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Börsborn für
die Haushaltsjahre 2018 und
2019 liegt während der allge-
meinen Öffnungszeiten bei der
Verbandsgemeindeverwaltung
Oberes Glantal, Rathausstraße
8, Schönenberg-Kübelberg,
Zimmer Nr. S1-5.07 bis zur Be-
schlussfassung durch den Ge-
meinderat zur Einsichtnahme
aus. Die Einwohnerinnen und
Einwohner von Börsborn haben
die Möglichkeit, innerhalb von
14 Tagen ab dieser Bekanntma-
chung Vorschläge zum Entwurf
der Haushaltssatzung mit dem
Haushaltsplan für die Jahre
2018 und 2019 einzureichen.
Die Vorschläge sind schriftlich
bei der Verbandsgemeindever-
waltung einzureichen.

BREITENBACH

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 18.04.2018, um 19:00 Uhr, findet im kleinen
Saal des Dorfgemeinschaftshauses Kirchstraße 15, 66916 Brei-
tenbach eine Sitzung des Bau- und Liegenschaftsausschuss der
Ortsgemeinde Breitenbach statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Friedhofssatzung

- Breite der Grabplatten auf Urnenrasenwahlgräbern
2. Tiefengräber auf dem Friedhof Breitenbach
3. Friedhof Breitenbach

a) notwendige Baumfällungen
b) Pflanzmaßnahmen

4. Mauersanierung Friedhof Breitenbach

Breitenbach, den 5. April 2018
gez. Jürgen Knapp
-Ortsbürgermeister -

CARNEVALVEREIN
DE 11 .11 .  E .V .

Jahreshaupt-
versammlung
Breitenbach. Der BCV lädt alle Mit-
glieder zur Jahreshauptversamm-
lung am 06.05.2018 um 10:00 Uhr
im Restauraunt Hellas ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der

Beschlussfähigkeit
2.  Annahme der Tagesordnung
3. Totenehrung
4. Bericht des 1. Vorsitzenden
5. Bericht der Schriftführerin
6. Bericht der Spartenleiterin
7. Bericht des Sitzungspräsidenten
8. Bericht der Organisationsleiterin
9. Bericht des Wirtschaftsleiters
10. Bericht des Hauptkassierers
11. Bericht der Revisoren
12. Aussprache über die Berichte
13. Verschiedenes, ….
14. Schlusswort des 1. Vorsitzenden
Anträge unter Verschiedenes müs-
sen schriftlich 14 Tage vor der Sit-
zung beim Vorsitzenden abgegeben
werden.

Die Vorstandschaft.

Breitenbach. Nach einer gelunge-
nen Kerb 2017  stehen die Brädeba-
cher Straußbuwe un Mäd wieder in
den Startlöchern für die neue Ker-
wesession!
Die erste Straußbuwesitzung 2018
findet am 13.04.2018 um 20.00
Uhr im Alten Feuerwehrhaus - AFWH

Breitenbach statt. 
Eingeladen sind alle Straußbuwe un
Mäd, sowie alle, die daran interes-
siert sind, dieses Jahr bei den Brä-
debacher Straußbuwe un Mäd mit-
zumachen. 
Es freut sich die Brädebacher
Straußjugend

Breitenbach. Wir laden ganz herz-
lich zu einer Müllsammelaktion am
Samstag, den 14. April 2018  ein.
Treffpunkt ist um 14:30 Uhr beim
Getränkemarkt Auf dem Wilcher
(Dammstraße)

Vor vierzehn Tagen haben wir Bach-
paten uns einen Überblick über die
Müllsituation am Schönbach ver-
schafft und halten eine Müllsamme-
laktion für erforderlich.

Wir werden uns am Treffpunkt in
zwei Gruppen aufteilen.
Ganz wichtig sind Gummistiefel und

Gummi- oder Arbeitshandschuhe.
Wenn vorhanden bitte einen schma-
len Rechen oder Harke und Eimer
mitbringen. Auch ein Greifstock ist
sehr nützlich.
Mülltüten werden von uns mitge-
bracht. Wir gehen auch bei leichtem
Regen. Bei ganz schlechtem Wetter
wird die Aktion verschoben. Im An-
schluss an die Sammelaktion gibt
es noch Kaffee/Tee und Kuchen für
die Helfer/innen.

Die Bachpaten
Elvira Geid und Thomas Stetzer 
Tel.: 06386 - 6661

BACHPATEN „WASSERLÄUFER”

1. Straußbuwesitzung 2018! 
Es geht schon wieder los!

Müllsammelaktion
am Schönbach

BRÜCKEN

Bekanntmachung
Am Montag, den 16.04.2018, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungs-
saal des Jugend- und Vereinshauses, Hauptstraße 26, 66904
Brücken  eine Sitzung des Haupt-, Haushalts- und Finanzausschus-
ses der Ortsgemeinde Brücken statt. Die Sitzung ist - mit Ausnah-
me der Tagesordnungspunkte 8 und 9 - öffentlich.

Tagesordnung: öffentlich
1. Städtebauförderung

a) Abbruch Gebäude Hauptstr. 50
b) Abbruch Gebäude Hauptstr. 69
c) Vergabe Ingenieurleistungen Abbrucharbeiten

2. Städtebauförderung
Arkade und Nutzungskonzept Hauptstr. 52

3. Städtebauförderung
a) Vorstellung Rahmenplan Ortsmitte-Hauptstraße
b) Vorstellung Rahmenplan Ortsbrücke-Glanstraße

4. Übertragung von Teilaufgaben der Dorferneuerung/Dorfent-
wicklung gemäß § 67 Abs. 4 GemO auf die Verbandsgemeinde,
insbesondere zur Bewältigung der zunehmenden Leerstand-
sproblematik

5. Weiterentwicklung und Erweiterung Begehbares Geschichts-
buch innerhalb der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
a) Beantragung von Fördermitteln aus dem LEADER-Programm

durch die VG Oberes Glantal
b) Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Zweckvereinbarung

zwischen der Verbandsgemeinde und den an dem Projekt be-
teiligten Ortsgemeinden

6. Straßenschäden zwischen Forsthaus und Fuchsgrund
7. Info Ortsbürgermeister

nicht öffentlich
8. Grundstücksangelegenheiten
9. Info Ortsbürgermeister

Brücken, den 5. April 2018, gez. Pius Klein -Ortsbürgermeister -

MUSIKVEREIN

Brücken. Chris Thompson, die
Stimme der legendären Manfred
Manns Earth Band, gastiert am Mitt-
woch 9. Mai 2018 ab 20.00 Uhr im
Festzelt in Brücken. Gleichzeitig ist
dieses musikalische Highlight Auf -
takt zum fünftägigen Musikfest des
Musikvereins Brücken, der damit
sein 55jähriges Bestehen begeht.

Neben seinen international bekann-
ten Tophits wie „Blinded by the
Light”, „Davy’s on the Road again”
oder „Mighty Quinn” wird Thomp-
son auch Titel seiner aktuellen CD
präsentieren. Karten für das Mega-
Event gibt es im Vorverkauf bei
Wein König in Brücken zum Preis
von 20 EUR.

Noch Karten zu Konzert
mit Chris Thompson

„Mach’ ich heute
aber EINDRUCK,“

sagte die
FARBANZEIGE.



MICHAEL FITZ                   

Jetz’auf Gestern
Sa. 21. April 2018 Evangelische Kirche Brücken Zum Krämel 7, 66904 
Brücken, Einlass: 19:00 Uhr / Beginn: 20:00 Uhr

Brücken. Es gibt Jahre, in denen
manches rund wird. Für Michael Fitz
sind es die Jahre, die mit einer „8“
enden. Die Acht ist bekanntlich
nicht nur eine Zahl, sondern, auf die
Seite gelegt, das Symbol für Unend-
lichkeit. Bis dahin ist es noch
sehr weit aber das Jahr 2018 ist gut
für mindestens zwei „Runde“, die
der Schauspieler und Liedermacher
aus Leidenschaft heuer zu feiern
hat. Zum Einen steht der nächste
runde Geburtstag an, zum Anderen
ist Michael Fitz nun gute 10 Jahre
mit ungebrochener Begeisterung
und ebensolcher Neugier in inzwi-
schen nahezu allen deutschen Lan-
den und deren Bühnen unterwegs.
Wenn man wie Michael Fitz in Lied
und Wort aus dem Mittendrin im Le-
ben erzählt, sind Zahlen ohnehin
nicht so wichtig. In seinen Solopro-
grammen, auch in „jetz auf gestern
2018“, geht es eher um
Erlebtes und Gefühltes, dafür gibt
es kein Höchstalter. Da schwemmt
es gerne mal übrig Gebliebenes ,
hin und wieder halb Verdautes oder
auch bis dato nie wirklich Ausge-
sprochenes an die Bewußtsein-
soberfläche und das wird unweiger-
lich Thema für einen, der sich nir-
gendwo, im so spassbeseelten, so-
genannten Zeitgeist-Mainstream
einnorden lässt. Erstaunlich, wie
der sympathische Bayer, der sich in
seinen Liedern mit - fast möchte
man sagen - seelischem Sperrmüll

GEWERBEVEREIN

Einladung zum ersten „Indischen Stammtisch“ 
am 17.04.18

Informationen
Brücken. Hiermit laden wir alle Mit-
glieder des Gewerbevereins
Brücken im Ohm bachtal und Ihre
Partnern/innen zu einem „indi-
schen“ Abendessen im Gasthaus
Saini ein.

Wann: Dienstag den 17.04.18 ab
19:00 Uhr
Wo: Gasthaus Saini Brücken
Wer: Mitglieder des Gewerbever-
eins Brücken im Ohmbachtal und
Begleitung

Warum: Erstes gemütliches Bei-
sammensein im Frühling 2018.
Möglichkeit zum Gedankenaus-
tausch und Genuss eines würzigem
„indischem“ Abendessens..!

Wir bitten um rechtzeitige Anmel-
dung (nächste Woche?!?) und hof-
fen auf zahlreiches Erscheinen Eu-
rerseits.

In „freudiger“ Erwartung
Nina Spies (1. Vorsitzende)

Nach erfolgreichen und kreativen
Jahren wurde ein neuer Vorstand
wie folgt gewählt:
1. Vorsitzende: Nina Spies
2. Vorsitzende: Stefanie Engel

Neu! Schriftführerin: Yvonne Lang
Kassenwartin: Sabine Bastuck
Werbe/Pressewart: Wolfgang Gra-
bowski

Beisitzer/innen: Thilo König, David
Becker, Sukhwinder Saini, Susanne
Hensler, Tasso Tsiombanoudis und

Carmen Hollinger

Kassenprüfer: Pius Klein und Chris -
toph Lothschütz

Wir danken allen ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedern für ihren Ein-
satz in den vergangenen, turbulen-
ten Jahren und beglückwünschen
gleichzeitig den neuen Vorstand
und wünschen frohes Schaffen und
gutes Gelingen im Interesse der Ge-
werbetreibenden und Dienstleis -
tern in unserem Wirkungsfeld..!

Neuer Vorstand - Wahl vom 27.02.18

Einladung
Brücken. Gerne lade ich alle Seni-
oreninnen und Senioren ab 70- Jah-
ren und Ihren Ehepartner oder Le-
benspartner zu unserer 1. Seni-
orenfeier 2018 der Ortsgemeinde
Brücken am Sonntag, den 15 April
2018 um 14.30 Uhr in unser Pfarr-
zentrum der katholischen Kirchen-
gemeinde Brücken ein.
Wie in der letzten Seniorenfeier
2017 angekündigt, wollen wir in
2018  uns zweimal treffen. Einmal
jetzt im Frühjahr und das 2 Treffen
wie immer Anfang November.
Dieses Beisammensein am
15.04.2018 steht unter dem Motto: 
„Leben und Wohnen in Brücken“
Jung und Alt gemeinsam älter wer-
den –zuhause, heute, morgen und
in Zukunft!
Nachdem der Grundstein -  der Er-
halt unseres CAP-Marktes - gelegt
wurde, möchte ich gerne mehr für
unser Lebens- und  Wohnqualität
tun. 
Sie erhalten Informationen über:
* Brücken als Projektgemeinde
Wohnpunkt - Wohn-Pflege-Ge-
meinschaft

* Barrierefreies, altersgerechtes
Wohnen

Rund 200 begeistere Seniorinnen und Senioren lauschten dem Bei-
trag unserer Grundschule Brücken (Pfalz) unter der musikalischen
Leitung von Herrn Böshaar, von der gleichnamigen Musikschule Bös-
haar, der seit Jahren die Kinder der Grundschule zur Musik begeis -
tert.

beschäftigt, die Menschen landauf
und landab allein mit sich und ein
paar Gitarren, seinem feinen, au-
genzwinkernden Humor, seiner
Poesie und Leidenschaft, so mit-
nehmen kann, ohne sich dabei mit
allzu eifrigen Zeigefingern und Ori-
entierungshilfen anzubiedern.
Und weil 2018 eben mit 8 endet ,
hat er auch ein neues, sinnigerwei-
se mit dem Programm-Titel benann-
tes Album im Gepäck. „Album“
wäre allerdings glatte Untertrei-
bung. 4 CDs mit Live-Mitschnitten
der letzten zehn Jahre, mit Spezial-
versionen und Remixes.

Ein großformatiges Booklet in Buch-
stärke, das ganze prall gefüllt mit

Texten, poetischen Geistesblitzen,
etwas Werdegang und künstleri-
scher sowie Lebensgeschichte der
letzten 20 Jahre. Leben in Gedan-
ken, Texten, Musik und Bildern. Das
bringt er sich und seinem Publikum
zum Jubiläum mit. 
Vorverkauf: 20,- Euro / Abendkasse
22,- Euro 
VVK-Stellen:
Wein König, Brücken, 0 63 86 - 40
42 52
Blumen Apotheke, Schönenberg-
Kübelberg, 0 63 73 - 94 44
Ticket Hotline: 0157 - 85 94 1438
(Manuel Bücker)

Online: www.anderswelt-event.de /
www.reservix.de / www.eventim.de

* Erläuterung Fragebogen „ Leben
und Wohnen in Brücken“

* Bürgerverein - monatlicher Kaffee-
treff, Lieferservice CAP-Markt und
mehr

* Ökumenische Sozialstation Brü -
cken gGmbH

* Pflegestützpunkt Brücken
Es würde mich freuen, wenn Sie mit
uns gemeinsam einen fröhlichen
und unterhaltsamen Nachmittag

bei Kaffee und Kuchen verbringen.
Falls Sie einen Abholdienst in An-
spruch nehmen möchten, geben Sie
mir bitte unter meiner Telefon-Nr.:
06386 - 99 89 83 2 Bescheid. 

Herzliche Grüße
Ihr Ortsbürgermeister Pius Klein

PS: Gerne können auch jüngere In-
teressenten kommen.

DITTWEILER

SPD-ORTSVEREIN

Dittweiler. Die diesjährigen Neu-
wahlen bei der Jahreshauptver-
sammlung ergaben folgendes Er-
gebnis: Im Amt bestätigt wurden
der 1. Vorsitzende Dieter Zenglein,
der 2. Vorsitzende Dieter Weber
und der Schriftführer Hans-Günter
Jung. Nicht mehr angetreten ist die
Kassenwartin Heidrun Binzel. Als
Nachfolger wurde Dirk Sornberger
gewählt. Beisitzer: Gundolf Stein-
metz, Steffen Weber, Anneliese Fi-
scher und Heidrun Binzel. Reviso-
ren: Walter Weyrich und Peter Müll-
ler. Die am Unterbezirk geübte Kri-

tik wird dahin weitergeleitet. Die 1.
Vorstandssitzung findet am
24.4.18 statt.
Direkt im Anschluss ging es zum
Stammtisch über, der noch nie so
gut besucht war. Bei guter Unterhal-
tung und froher Laune ließ man den
gelungenen Abend ausklingen, in
der Hoffnung, daß auch die weite-
ren Stammtische jeden 2. Montag
im Monat, so gut besucht werden.
Da Jeder teilnehmen kann, ergeht
herzliche Einladung auch an alle
Nichtmitglieder. Einige kommen be-
reits regelmäßig.

Ergebnis der Neuwahlen



Satzung
über die Benutzung der gemeindlichen Feld- und Waldwege der Gemeinde Dittweiler vom 04. April 2018

INHALTSÜBERSICHT

Satzung über die Benutzung 
der gemeindlichen Feld- 
und Waldwege

§ 1   Geltungsbereich
§ 2   Bestandteil der Wege
§ 3   Bereitstellung
§ 4   Zweckbestimmung
§ 5   Vorübergehende Benutzungs-

beschränkung
§ 6   Unerlaubte Benutzung der

Feld- und Waldwege
§ 7   Pflichten der Benutzer
§ 8   Pflichten der Angrenzer
§ 9   Ordnungswidrigkeiten
§ 10 Zwangsmittel
§ 11 Beiträge und Gebühren
§ 12 Fortgeltung von Festsetzungen

in Flurbereinigungsplänen
§ 13 Schlussbestimmungen

§ 1 Geltungsbereich
Die Vorschriften dieser Satzung gel-
ten für die nichtöffentlichen Feld-
und Waldwege der Gemeinde Ditt-
weiler. Die Gemeinde Dittweiler
stellt den Verlauf der Wege in einer
Karte dar, die Bestandteil der Sat-
zung ist.

§ 2 Bestandteil der Wege
Zu den Wegen gehören
1. der Wegekörper, das sind insbe-

sondere Wegegrund, Wegeunter-
bau, Wegedecke, Brücken,
Durchlässe, Dämme, Gräben,
Entwässerungsanlagen, Bö-
schungen, Stützmauern, Seiten-
streifen,

2. der Luftraum über dem Wegekör-
per sowie

3. der Bewuchs und das Zubehör.

§ 3 Bereitstellung
Die Gemeinde Dittweiler gestattet
die Benutzung der in § 1 aufgeführ-
ten Wege nach Maßgabe dieser Sat-
zung auf eigene Gefahr.

§ 4 Zweckbestimmung
(1) Die Wege dienen vorrangig der

Bewirtschaftung der land- und
forstwirtschaftlich genutzten
Grundstücke. Die Benutzung als
Fußweg ist zulässig, soweit sich
aus sonstigen Vorschriften kei-
ne Beschränkungen ergeben.

(2) Die in der Karte zu dieser Sat-
zung (§ 1) als Radwege bezeich-
neten Wege werden zusätzlich
zu der Zweckbestimmung nach
Abs. 1 als Radwege vorgesehen.

(3) Die in der Karte zu dieser Sat-
zung (§ 1) als Wanderwege be-
zeichneten Wege werden zu-
sätzlich zu der Zweckbestim-
mung nach Abs. 1 als Wander-
wege vorgesehen. 

(4) Die Benutzung von Wegen über
den satzungsgemäßen und ge-
setzlichen Zweck hinaus, insbe-
sondere um mit Fahrzeugen zu
Wochenendhäusern, Jagdhüt-
ten, gewerblich genutzten Kies-
gruben, Sandgruben und Stein-
brüchen und ähnlichen Vorha-
ben zu gelangen, ist nur mit Er-

laubnis der Gemeinde Dittweiler
zulässig.

(5) Das Aufstellen oder Anbringen
von Wegemarkierungen, Hin-
weisschildern, Werbetafeln oder
anderen Gegenständen auf oder
an den Wegen ist nur mit Erlaub-
nis der Gemeinde Dittweiler
zulässig. Die Gemeinde Dittwei-
ler kann die Erlaubnis im Einzel-
fall von einer Gebühr abhängig
machen.

(6) Rechte zur Benutzung der Wege
aufgrund anderer Vorschriften
bleiben unberührt.

§ 5 Vorübergehende 
Benutzungsbeschränkung
Zur Verhütung von Schäden an den
Wegen, insbesondere nach starken
Regenfällen, bei Frostschäden so-
wie bei Gefährdung der Sicherheit
durch den Zustand von Wegen,
kann ihre Benutzung vorüberge-
hend oder teilweise durch die Ge-
meinde Dittweiler auch über die
Einschränkungen in § 4 hinaus be-
schränkt werden. Die Benutzungs-
beschränkung ist ortsüblich be-
kanntzugeben und durch Aufstel-
lung von Hinweisschildern an den
Anfangspunkten der Wege kennt-
lich zu machen.

§ 6 Unerlaubte Benutzung 
der Feld- und Waldwege
(1) Es ist unzulässig,
1. die Wege zu benutzen, wenn dies

insbesondere auf Grund jahres-
zeitlich bedingten Zustandes zu
erheblichen Beschädigungen
führt oder führen kann,

2. Fahrzeuge, Geräte und Maschi-
nen so zu benutzen oder zu
transportieren, dass Wege be-
schädigt werden oder beschädigt
werden können,

3. beim Einsatz von Geräten und
Maschinen, insbesondere beim
Wenden, Wege einschließlich ih-
rer Befestigungen, Seitengräben,
Querrinnen und sonstigem Zu-
behör zu beschädigen oder den
Randstreifen abzugraben, aus-
zupflügen oder abzufahren,

4. Fahrzeuge und Geräte auf den
Wegen von Ackerboden zu befrei-
en und diesen auf den Wegen lie-
gen zu lassen,

5. Fahrzeuge, Geräte und Maschi-
nen auf den Wegen so abzustel-
len oder Dünger und Erde so zu
lagern, dass andere Benutzer ge-
fährdet oder mehr als zumutbar
behindert werden,

6. auf die Wege Flüssigkeiten oder
Stoffe abzuleiten, durch die der
Wegekörper beschädigt wird
oder beschädigt werden kann,

7. die Entwässerung zu beeinträch-
tigen,

8. auf den Wegen Holz oder andere
Gegenstände zu schleifen,

9. auf den Wegen Holz, Pflanzenres -
te und Abfälle zu verbrennen.

(2) Verbote und Einschränkungen,
die sich aus anderen Vorschriften
ergeben, bleiben unberührt.

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 
Gemeindeordnung (GemO):
Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der GemO oder auf Grund die-
ses Gesetzes zustande gekommen
sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen. Dies
gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung
oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwal-
tung unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung

begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.
Schönenberg-Kübelberg, 
den 04. April 2018
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Christoph Lothschütz 
Bürgermeister

Anlage: Karte gem. § 1

§ 7 Pflichten der Benutzer
(1) Die Benutzer haben Schäden an

Wegen der Gemeinde Dittweiler
unverzüglich mitzuteilen.

(2) Wer einen Weg verunreinigt, hat
die Verunreinigung ohne Auffor-
derung unverzüglich zu beseiti-
gen; andernfalls kann die Ge-
meinde Dittweiler die Verunrei-
nigung auf Kosten des Verursa-
chers beseitigen. Wer einen Weg
beschädigt, hat der Gemeinde
Dittweiler die ihr für die Beseiti-
gung des Schadens entstehen-
den Kosten zu erstatten. Die Ge-
meinde Dittweiler kann dem
Schädiger unter Festsetzung ei-
ner Frist die Beseitigung des
Schadens überlassen.

(3) Dünger, Erde und sonstige Mate-
rialien, die aufgrund der Gelän-
debeschaffenheit vorüberge-
hend auf dem Weg gelagert wer-
den, sind unverzüglich zu entfer-
nen. § 6 Abs. 1 Nr. 5 bleibt un-
berührt.

§ 8 Pflichten der Angrenzer
Eigentümer und Besitzer der an die
Wege angrenzenden Grundstücke
haben dafür zu sorgen, dass durch
Bewuchs, insbesondere Hecken,
Sträucher, Bäume und Unkraut die
Benutzung und der Bestand der
Wege nicht beeinträchtigt werden.
Abfälle und andere Gegenstände,

insbesondere Bodenmaterial,
Pflanzen oder Pflanzenteile, die von
den angrenzenden Grundstücken
auf den Weg gelangen, sind von den
Eigentümern der angrenzenden
Grundstücke zu beseitigen.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer

vorsätzlich oder fahrlässig
1. Wege entgegen der Zweckbe-

stimmung des § 4 benutzt,
2. außerhalb des Waldes auf einem

Weg, der nicht gem. § 4 Abs. 3 als
Reitweg vorgesehen ist, entge-
gen der Zweckbestimmung des
§ 4 reitet,

3. Benutzungsbeschränkungen
nach § 5 nicht beachtet,

4. den Verboten des § 6 zuwider-
handelt und

5. den Vorschriften der §§ 7 und 8
zuwiderhandelt, 
oder wer einer auf Grund dieser
Satzung ergangenen vollziehba-
ren Anordnung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann
mit einer Geldbuße bis zu der in
§ 24 Abs. 5 GemO genannten
Höhe geahndet werden. Das
Bundesgesetz über Ordnungs-
widrigkeiten in der jeweils gel-
tenden Fassung findet Anwen-
dung.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht
anzuwenden, soweit die Tat
nach anderen Vorschriften ge-

ahndet werden kann.

§ 10 Zwangsmittel
Die Anwendung von Zwangsmitteln
zur Durchsetzung von Anordnungen
aufgrund dieser Satzung richtet
sich nach den Vorschriften des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes
für Rheinland-Pfalz.

§ 11 Beiträge und Gebühren
(entfällt)

§ 12
Fortgeltung von Festsetzungen 
in Flurbereinigungsplänen
Festsetzungen in Flurbereinigungs-
plänen, die Wege im Sinne dieser
Satzung betreffen, gelten als Be-
standteil dieser Satzung weiter. Sie
können nach Abschluss des Flurbe-
reinigungsverfahrens nur mit Ge-
nehmigung der Kommunalauf-
sichtsbehörde durch Satzung geän-
dert oder aufgehoben werden.

§ 13 Schlussbestimmungen
Diese Satzung tritt am Tage nach ih-
rer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft. 

Dittweiler, den 04. April 2018
gez. - C l o ß -
Ortsbürgermeister



Dittweiler. Freunde treffen, Chillen,
Spielen, Quatschen, Sport und
Kreatives; all das gibt’s im Jugend-
treff „Plan D“!
Der Treff ist für alle Teenager von 12

bis 17 Jahren.
Immer mittwochs, von 18:30 Uhr -
20:30 Uhr, im Jugendraum im Bür-
gerhaus Dittweiler.
Komm und sei dabei!

Unser Programm:
11. April: offener Treff
18. April: Wir backen Cookies

Jugendtreff „Plan D“

DUNZWEILER

Neues 
aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. § 41 Abs. 5 GemO - Unterrichtung der Einwohner
über die Ergebnisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe 
der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

Der Ortsgemeinderat Dunzweiler hat
in seiner Sitzung am 26.02.2018 fol-
gende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Weiterentwicklung und Erweite-
rung Begehbares Geschichtsbuch
innerhalb der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
a) Beantragung von Fördermitteln

aus dem LEADER-Programm
durch die VG Oberes Glantal

b) Abschluss einer öffentlich-recht-
lichen Zweckvereinbarung zwi-
schen der Verbandsgemeinde
und den an dem Projekt beteilig-
ten Ortsgemeinden

a) Beantragung von Fördermitteln
aus dem LEADER-Programm
durch die VG Oberes Glantal

Die Ortsgemeinde Dunzweiler betei-
ligt sich an dem Projekt „Weiterent-
wicklung und Erweiterung des Wan-
derwegenetzes des Begehbaren Ge-
schichtsbuches“ in der vorgestellten
Form. Darüber hinaus begrüßt die
Ortsgemeinde die Bereitschaft der
Verbandsgemeinde, als Projektträ-
ger zu fungieren und die in den Ge-
samtkosten in Höhe von 303.640,00
Euro enthaltenen Kos ten für die Her-
stellung von Werbematerialien und
die Erstellung der Dokumentationen
zur jüdischen Geschichte und zum
jüdischen Friedhof sowie eines
Kunstwerkes in Form einer Menora
in Höhe von insgesamt  77.500,00
Euro zu tragen.

Darüber hinaus erklärt sie, die auf
der Basis der abzuschließenden öf-
fentlich-rechtlichen Zweckvereinba-
rung von der Ortsgemeinde zu tra-
genden Kosten  zu übernehmen.
Nach der derzeitigen groben Kos -
tenschätzung ist hierbei von Ge-
samtkosten in Höhe von 13.160,00
Euro auszugehen.  Abhängig von ei-
ner etwaigen Förderquote (75 bis 70
%) verbleibt ein Eigenanteil von
3.290,00 Euro bzw.  3.948,00 Euro . 

b) Abschluss einer öffentlich-recht-
lichen Zweckvereinbarung zwi-
schen der Verbandsgemeinde
und den an dem Projekt beteilig-
ten Ortsgemeinden

Der als Anlage beigefügten öffent-
lich-rechtlichen Zweckvereinbarung
wird nur unter der Voraussetzung

zugestimmt, wenn der Förderanteil
der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal mindestens 70 Prozent be-
trägt. 

Die Ortsgemeinde erklärt weiter,
dass sie sich nicht in der Lage sieht,
bei Verlust oder Beschädigung von
Hinweistafeln, Wegweisern, Ti schen
und Bänken weitere Kosten zu tra-
gen.

Festlegung der Wegstrecke 
des Bergmannsbauernweges 
im Bereich der Gemarkung 
Dunzweiler
Der Ortsgemeinderat beschließt,
sich der durch das Forstamt Kusel, in
der Karte mit blau gekennzeichneter
Wegstrecke, des Bergmannsbauern-
weges im Bereich der Gemarkung
Dunzweiler anzu schließen. Der Platz
der Hinweisschilder und der Ruhe-
bänke wird nachträglich festgelegt.

Verkauf von „Kronenholz“
Der Ortsgemeinderat beschließt für
die Dauer von zunächst einem Jahr
Kronenholz zu verkaufen. Der Ver-
kauf soll allerdings nur an Bürgerin-
nen und Bürger von Dunzweiler, die
das Holz für den Eigenbedarf erwer-
ben, erfolgen. Bürgerinnen und Bür-
ger von Dunzweiler, die Holz ge-
werbsmäßig aufarbeiten und ver-
kaufen, sind von dem Verkauf von
Kronenholz ausgeschlossen.

Personen, die sich nicht an die Vor-
gaben/Auflagen des Forstrevierbe-
amten halten, werden vom Kronen-
holzerwerb ausgeschlossen. Nach
einem Jahr soll erneut über den Ver-
kauf von Kronenholz entschieden
werden.

Vergabe von Graben-Fräsarbeiten 
an Feldwegen
Der Ortsgemeinderat ermächtigt den
Ortsbürgermeister und die Beige-
ordneten, nach Vorlage der Angebo-
te, die Fräsarbeiten in dem notwen-
digen Umfang an den günstigs ten
Anbieter, der sie auch zeitnah aus-
führen kann, zu vergeben.

Zustimmung
zu einer Eilentscheidung
- Auftragsvergabe von Baum- 
und Heckenschnittarbeiten

Der Ortsgemeinderat nimmt die Ent-
scheidung des Ortsbürgermeisters
zur Kenntnis und erteilt nachträglich
seine Zustimmung zur Auftragsertei-
lung.

Fahrt zum Partnerschaftstreffen
nach Monchy-Lagache mit einem
Reisebus vom 28./29.04 2018
- Buchung des Reisebusses
Der Ortsbürgermeister wird ermäch-
tigt mit dem Busunternehmen Huwig
Busreisen GmbH einen Reisebus für
den Zeitraum vom 28./29. April zur
Fahrt zum Partnerschaftstreffen
nach Monchy-Lagache zum Preis von
1.480,00 Euro zu buchen.
Förderung von Klimaschutzinves -
titionen in Kindertagesstätten
- Sanierung der Außenbeleuchtung
Der Ortsgemeinderat beauftragt die
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
zu prüfen, ob eine Förderung zur Sa-
nierung der Außenbeleuchtung der
Kita und gegebenenfalls weitere För-
derungsprojekte möglich sind. Es
soll weiter geprüft werden, ob ein
Zusammenschluss mehrerer Kom-
munen möglich ist.

Trauerhalle Friedhof
- Auftragsvergabe zur Sanierung
der Regenrinne
Der Ortsgemeinderat beschließt, die
Sanierung der innenliegenden Re-
genrinne der Trauerhalle auf dem
Friedhof Dunzweiler an den
günstigs ten Bieter, die Firma Sofsky
Ing. GmbH aus Glan-Münchweiler
zum Preis von 5.999,77 Euro zu ver-
geben. Die Arbeiten sollen zeitnah
ausgeführt werden.

Änderung einer 
Straßenbeleuchtungsanlage
Der Ortsgemeinderat beschließt,
das Angebot der Pfalzwerke mit der
Alternative Nr. 4 zum Preis von
1.939,70 Euro anzunehmen. 
Der Bauausschuss wird ermächtigt,
den Standort der Straßenbeleuch-
tung mit den Pfalzwerken festzule-
gen.

Kronkorken-Sammlung
Der Ortsgemeinderat beschließt, die
Sammlung von Kronkorken ab dem
01.03.2018 einzustellen und die aus
der Sammlung erzielten Erlöse dem
Kindergarten zu spenden.

KINDERTAGESSTÄTTE DIE WILDEN ZWERGE

„Auf der  Suche nach
dem Osterhasen“
Dunzweiler. Am Gründonnerstag
stärkten sich die „Wilden Zwerge“
bei einem gemeinsamen Osterfrüh-
stück mit  Osterhasen aus Hefeteig,
gekochten Eiern, Schokolade und
Obst. Danach machten wir uns nun
nicht nur auf die Suche nach den
Osternestern, sondern hielten auch
Ausschau nach dem Osterhasen.  

Alle waren aufgeregt und neugierig
was der Osterhase wohl versteckt
hat. Leider hatten wir den Osterha-
sen verpasst. Jedoch legte er uns
tolle Spielsachen und Schokolade
in die Nester. War das Nest auch
noch so gut versteckt, gemeinsam
hatten wir es doch entdeckt.
Danke sagen die „wilden Zwerge“

FROHNHOFEN

Bekanntmachung
Am Montag, den 16.04.2018, um 19:30 Uhr, findet im Turnraum
der Kindertagesstätte „Sonnenhügel“ Altenkirchen, Bergstraße
14, 66903 Altenkirchen  eine Sitzung des gemeinsamen Kindergar-
tenausschusses der Ortsgemeinden Altenkirchen und Frohnhofen
statt. Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Erweiterung der Kindertagesstätte Altenkirchen
2. Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED
3. Spielplatzbau;

Sachstand und weitere Vorgehensweise
4. Informationen

Altenkirchen, den 5. April 2018
gez. Manfred Geis -Ortsbürgermeister -

Bekanntmachung
Am Freitag, den 20.04.2018, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal
des Bürgerzentrums „Am Kohlbach“ St. Wendeler Straße 12,
66903 Frohnhofen, eine Sitzung des Ortsgemeinderates der Orts-
gemeinde Frohnhofen statt.
Die Sitzung ist - mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 6 - öf-
fentlich.

Tagesordnung: öffentlich
1. Vorstellung Ergebnisse Baumkataster
2. Nachtragshaushalt 2018
3. Gehwegreparatur
4. Informationen
5. Neuanlage Urnenfeld auf dem Friedhof

nicht öffentlich
6. Bauangelegenheit

Frohnhofen, den 5. April 2018
gez. Thomas Weyrich -Ortsbürgermeister -



LANDFRAUENVEREIN

Wildkräuter
Frohnhofen. Am 19. April findet im
Bürgerzentrum „Am Kohlbach“ ab
19.00 Uhr der nächste „Kochkurs“
statt. Frau Daniela Hix wird voraus-
sichtlich von der Kräuterfachfrau,
Frau Helga Deegener, unterstützt.
Thema ist „Wildkräuter - Schätze
auf dem Teller und im Garten“.  
Ein Kochkurs der anderen Art! 
Wie immer sind auch Nichtmitglie-
der herzlich willkommen. 
Wir freuen uns auf viele Gäste.

GRIES

LANDFRAUENVEREIN

Spaziergang
um den 
Ohmbachstausee

Gries. Zu einem Spaziergang um
den Ohmbachstausee treffen sich
die Landfrauen am Montag, dem
16.04.2018, um 18.00 Uhr am Kal-
lenbacheck.

Mit dem Bürgerbus
zum Senioren-
nachmittag 
Sehr geehrte Seniorinnen
und Senioren,

Sie haben bereits im März Ihre Ein-
ladung zu unserem Seniorennach-
mittag am kommenden Samstag er-
halten. Falls Sie nicht mehr so gut
zu Fuß sind oder den Bürgerbus ein-
fach einmal testen möchten, dann
können sich in diesem Jahr gerne
am Samstag ab 13.30 Uhr mit dem
Bürgerbus zuhause abholen lassen.

Melden Sie sich bitte bei uns an,
wenn Sie mit dem Bürgerbus fahren
möchten. Wir freuen uns auf Sie!

Anmeldung bei:
Olaf Klein Tel 7217 oder 0152-
23664089
Christoph Lothschütz Tel 0176-
84191634 

Olaf Klein 
Ortsbürgermeister

Eröffnung des Best You.
Coaching-Center in Gries
Gries. Am 06.04.2018 eröffnete in
Gries, Friedhofstraße 14, das Best
You. Coaching-Center, ein innovati-
ves Zentrum für Ernährung, Bewe-
gung und Gesundheit. Das Coa-
ching-Center befindet sich idealer-
weise direkt im Haus von Physio
Fitness Keks. Die häufigsten Krank-
heiten in Deutschland sind Blut-
hochdruck, Rückenschmerzen und
Fettstoffwechselstörungen. Jeder
Zweite Mensch in Deutschland ist
übergewichtig… Als Inhaberin des
Kompetenzzentrums, hat sich Mi-
chele Jung deshalb ganz gezielt auf
ein ganzheitliches Konzept aus
Ernährung, Fitness und Entspan-
nung spezialisiert. Best You. bietet
ein extrem hochwertiges Betreu-
ungskonzept in einem exklusiven
Ambiente - eine Kombination aus
Ernährung, Bewegung und Entspan-

nung. „Genau diese Kombination
bringt den Erfolg! Gerade wenn es
um die Gewichtsreduktion geht ist
Durchhalten schwer - 82% der Deut-
schen waren beim Versuch abzu-
nehmen schon erfolglos. Dauerhaf-
te Erfolge ohne Jo-Jo-Effekt, werden
in meinem Institut durch den indivi-
duell erstellten, einhaltbaren und in 
den Alltag gut integrierbaren Er -
nährungsplan erreicht.“ …so die In-
haberin Die Gründerin kann profes-
sionelle und bedarfsorientierte
Ernährungs- und Trainingsmetho-
den nutzen und ihren Kunden Anlei-
tung bieten, ihre Ziele sicher zu er-
reichen und ein optimales Ergebnis
zu erzielen!  Ihre langjährige Erfah-
rung sagt: „Um das Beste in dir zu
wecken, brauchst du nicht nur ei-
nen starken Willen, sondern auch
einen starken Plan und eine länger-

fristige Begleitung um das Erreichte
zu erhalten!“ 
Frau Jung ist erreichbar unter Tel.:

0160 - 584 5582,  info@best-you.
net oder www.best-you.net
Termine nach Vereinbarung.

HENSCHTAL

Massive Belastung der Geh- und 
Wanderwege mit Hundekot
Liebe Hundehalterin, lieber Hundehalter,

in den letzten Monaten haben sich
die Wander- und Spazierwege, die
unsere Ortslage verlassen, leider zu
einem Hundeklo entwickelt. Viele
Haufen „dekorieren“ rechts und
links die Wege.

Einige Hundebesitzer verhalten sich
vorbildlich und nehmen die Hinter-
lassenschaft ihres vierbeinigen Ge-
fährten wieder mit nach Hause und
entsorgen diese über die Restmüll-
tonne. Genau dort gehört dieser
auch hin! Vielen Dank an alle, die
das bereits tun!

Die Wege in Wald und Flur dienen
vielen Mitbürgern als Erholungs-
raum und auch Kinder spielen in
diesem Bereich.

Neben der Tatsache, dass das
Zurücklassen des Hundekots ge-
genüber den Mitmenschen rück-
sichtslos ist, sollten Hundebesitzer
auch die möglichen gesundheitli-
chen Probleme bedenken. Abgese-

hen von den Krankheiten, die da-
durch übertragen werden, ist es ex-
trem ekelhaft, wenn man versehent-
lich in einen Haufen hineintritt.
Außerdem handelt es sich in vielen
Bereichen um Grünland, das für die
Viehhaltung (Heu, Silage, Weide-
land) genutzt wird. Durch dort hin-
terlassenen Hundekot besteht auch
hier eine massive Infektionsgefahr
für die Rinder.

Wir möchten darauf hinweisen,
dass jeder der den Hundekot seines
Vierbeiners nicht umgehend besei-
tigt, eine Ordnungswidrigkeit be-
geht, die entsprechend geahndet
wird.

Die Ortsgemeinde Henschtal wird
die Situation nun in den kommen-
den Wochen beobachten und sieht
sich bei ausbleibender Verbesse-
rung der Lage gezwungen, weiter-
gehende Maßnahmen zu ergreifen.
Bitte helfen Sie mit, unsere Wege
sauber zu halten!

Entsprechende Müllbeutel und Rei-
nigungssets sind überall im Handel
für kleines Geld erhältlich. Oft kos -
tet es eben nur ein wenig Mühe, und
die sollte einem sein Tier wert sein.
Wir möchten außerdem darauf hin-
weisen:
- Hunde sind in der Ortslage an der

Leine zu führen!
- Der Spielplatz sowie der Bolzplatz
sind für alle Hunde tabu!

Mit besten Grüßen

Ihr Ortsbürgermeister 
und Ihr Ortsgemeinderat

Das LAND und seine LEUTE im

Bürgermeister Christoph Lothschütz und Oberbürgermeister Olaf
Klein gratulieren Frau Jung zur Eröffnung



Bekanntmachung
Am Montag, den 23.04.2018, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Ge-
meinde- und Vereinshauses, Am Schäfergarten 12, 66909 Hersch -
weiler-Pettersheim  eine Sitzung des Ortsgemeinderates der Orts-
gemeinde Herschweiler-Pettersheim statt.

Die Sitzung ist - mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes  6 - öf-
fentlich.

Tagesordnung: öffentlich
1. Vorstellung und Genehmigung des Forstwirtschaftsplanes 2018
2. Vorstellung der Rechte und Pflichten und der Voraussetzungs-

kriterien als Schwerpunktgemeinde
3. Übertragung von Teilaufgaben der Dorferneuerung/Dorfent-

wicklung gemäß § 67 Abs. 4 GemO auf die Verbandsgemeinde,
insbesondere zur Bewältigung der zunehmenden Leerstands -
problematik

4. Zustimmung zur Annahme einer Spende gem. § 94 Abs. 3 GemO
5. Informationen

nicht öffentlich
6. Grundstücksangelegenheit

Herschweiler-Pettersheim, den 4. April 2018
gez. Klaus Drumm -Ortsbürgermeister -

FWG spendet Sandkasten

Herschweiler-Pettersheim. Die
FWG Herschweiler-Pettersheim hat,
durch ihren letztjährigen Stand
beim Weihnachtsmarkt Geld erwirt-
schaftet, um die Anschaffung eines
Sandkastens zu finanzieren. 
Gerne haben wir die Anregung von
Bürgerinnen und Bürgern aufgegrif-
fen und den Spielplatz in der  Sei-
tersstraße um eine weitere Spiel-
möglichkeit ergänzt.
Der geräumige Sandkasten mit Sitz-
fläche, hergestellt in den Westpfalz
Werkstätten in Siegelbach, bietet
Platz zum Spielen von mehreren
Kindern. 
Das einheimische Lärchenholz aus

nachhaltiger Nutzung, ist splitter-
frei, witterungsbeständig und hält
lange ohne chemische Lasur. 
Die Vorsitzenden der FWG Hersch -
weiler-Pettersheim, Herbert Kurz
und Margot Schillo, übergaben offi-
ziell den Sandkasten an Bürgermei-
ster Klaus Drumm.
Herzlich bedanken möchte sich der
Vorstand der FWG Herschweiler-
Pettersheim bei allen Mitgliedern
und Helfern, die uns unterstützt und
tatkräftig mitgeholfen haben.

Den Kindern wünschen wir viel
Spaß und Kreativität beim „Bud-
deln, Bauen und Backen“. 

FWG

Von links: Klaus Drumm, Norbert Schug, Volker Hopp, Margot Schillo und
Herbert Kurz.

LANDFRAUENVEREIN

Herschweiler-Pettersheim. Die
Landfrauen Herschweiler-Petters-
heim veranstalten am Mittwoch,
den 18.04.2018, um 19:30 Uhr ei-
nen Kreativworkshop „Häkeln - Er-
lernen von halben und ganzen Stäb-

chen am Beispiel von kleinen Mus -
tern und Herstellung von Peeling-
Schwämmen“ unter der Leitung von
Frau Scheck im Gasthaus „zum Hir-
schen“.

Kreativworkshop

HÜFFLER

Bekanntmachung
Am Montag, den 16.04.2018, um 19:00 Uhr, findet im Saal des
Dorfgemeinschaftshauses, Schulstraße 11, 66909 Hüffler  eine
Sitzung des Haupt- Finanz- Bauausschusses der Ortsgemeinde
Hüffler statt. Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung: öffentlich
1. Anschaffung Spielgeräte für den Spielplatz am Dorfgemein-

schaftshaus
2. Informationen

Hüffler, den 5. April 2018
gez. Helge Olaf Schwab -Ortsbürgermeister -

KROTTELBACH

OBST- UND GARTENBAUVEREIN

Krottelbach. Am Freitag, dem 13. April findet auf dem Hohen Fels um
19.00 Uhr ein Stammtisch statt.

Stammtisch

MATZENBACH

20 Jahre Singkreis 
Gimsbach!
Am Sonntag, dem 15. April 2018
feiern wir dieses Jubiläum mit ei-
nem Freundschaftssingen im Dorf-
gemeinschaftshaus in Gimsbach.
Beginn: 14.00 Uhr
Unsere musikalischen Gäste:
- Gesangverein „Liederkranz“ 1881
Föckelberg

- Gesangverein 1911 Fockenberg-
Limbach

- MGV 1893 Theisbergstegen und

der
- MGV „Liederkranz“ 1864 Gims-
bach

Wir freuen uns sehr, wenn wir viele
Bürgerinnen und Bürger, Gönner
und Freunde im DGH begrüßen dür-
fen, die mit uns
- bei Kaffee und Kuchen - dieses
Fest gebührend feiern.

Die Vorstandschaft des MGV Gims-
bach lädt hierzu herzlich ein!

LANDFRAUENVEREIN

Kochkurs
„Wildkräuter“

Matzenbach. Am 12. April 2018,
19.30 Uhr findet im Dorfgemein-
schaftshaus Matzenbach, OT Gims-
bach ein Kochkurs zum Thema:
„Wildkräuter“ statt.
Referentin: Frau Nix

Bei Rückfragen erreichen  Sie mich
unter der Telefonnummer 06383/
519137.

NANZDIETSCH-
WEILER

Vermessungs- 
und Katasteramt Westpfalz
Dienstort Kusel
Bahnhofstraße 59,
66869 Kusel

Bekanntmachung
Der Beschluss über das verein-
fachte Umlegungsverfahren
„Kreuzstraße K 58 - K 59“ in der
Ortsgemeinde Nanzdietschwei-
ler, Gemarkung Nanzdiezweiler,
ist am 22. März 2018 unanfecht-
bar geworden.

Mit dieser Bekanntmachung
wird gemäß § 83 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) vom 03.
November 2017 (BGBl. I S.
3634) in der jeweils gültigen
Fassung der bisherige Rechtszu-
stand durch den in dem Be-
schluss über die vereinfachte
Umlegung vorgesehe- nen neu-
en Rechtszustand ersetzt. Die
Bekanntmachung schließt die
Einweisung der neuen Eigentü-
mer in den Besitz der zugeteilten
Grundstücke oder Grundstücks-
teile ein.

Die Fortschreibung der beiden
öffentlichen Eigentumsnachwei-
se, Liegenschaftskataster und
Grundbuch, wird veranlasst.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Bekanntmachung
kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Die Monatsfrist
beginnt zwei Wochen nach der
öffentlichen Bekanntmachung.
Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Nieder-

schrift beim Vermessungs-
und Katas teramt West- pfalz,
Dienstort Kusel, Bahnhof-
straße 59 in 66869 Kusel
oder

2. durch E-Mail mit qualifizier-
ter elektronischer Signatur
an:
vermka.wpf@poststelle.rlp.
de
erhoben werden.

Kusel, den 23. März 2018 
Im Auftrag gez. Sabine Sefrin

HERSCHWEILER-PETTERSHEIM



Nanzdietschweiler. Zum wieder-
holten Mal wird von Spaziergän-
gern Beschwerde darüber geführt,
dass Kraftfahrzeugführer die Straße
zum Hundeheim Hütschenhausen
verbotswidrig als Abkürzung nach
Katzenbach bzw. Nanzdietschwei-
ler benutzen und die Strecke dabei
oftmals deutlich schneller als mit
den erlaubten 30 km/h befahren.

Dieses Verhalten von Kfz-Führern
birgt großes Konfliktpotential, da
die Straße zum Hundeheim regel-
mäßig von Spaziergängern genutzt
wird und stark frequentiert ist. Die
Ortsgemeinde weist darauf hin,
dass die Beschwerden sehr ernst
genommen werden und zukünftig
Ahndungsmaßnahmen nach sich
ziehen werden.“

Wir erleben die Osterzeit
Nanzdietschweiler. Nachdem die
Kinder der Kindertagesstätte Nanz-
dietschweiler vieles aus der Bibel
vom Leben Jesu erfahren hatten, er-
lebten sie das Geschehen von Palm-

sonntag und die Kartage aktiv mit.
An Gründonnerstag besuchte uns
die Pastoralassistentin Frau Kirsch.

Bei der Agapenfeier verdeutlichte

sie uns, dass Jesus seinen Jüngern
auf dem Weg nach Emmaus
nocheinmal begegnet ist.

Jesus ist auferstanden!

KATH.  K ITA „HERZ JESU“ 

Fußwaschung

Jesus zieht in Jerusalem ein Agapenfeier und Emmausgeschichte mit der Pasto-
ralassistentin Frau Kirsch

Die Strolche bedanken sich bei Frau Kirsch für die kindgemäße Gestaltung der Osterfeier.
L. Breitsprecher

Neuanmeldungen
in der KiTa
Nanzdietschweiler. Um die Pla-
nungen für das Kindergartenjahr
2018 / 2019 fortzusetzen, bitten
wir alle interessierten Eltern unse-
res Einzugsgebietes um Anmeldung

ihres Kindes (falls nicht schon ge-
schehen) bis 27. April 2018.

Wir sind telefonisch oder per e-mail
zu erreichen!

Tel: 06383-7514
e-mail:
kita.nanzdietschweiler@bistum-
speyer.de
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

„Unrechtmäßiges
Befahren der Straße 
zum Hundeheim
Hütschenhausen

OHMBACH

TV OHMBACH

Weinfest mit 
„Die Hofgassler -
Bayrisch-Böhmische
Blasmusik
Ombach. Anlässlich seines 55-
jährigen Vereinsjubiläums feiert der
TV Ohmbach am Samstag, 21. April
ein Weinfest in der Sporthalle in
Ohmbach.
Beginn ist um 14.30 Uhr mit Kaffee
und Kuchen, sowie einem Kinder-
programm.

Zu auserlesenen Weinen vom Wein
König aus Brücken spielen ab 18
Uhr „Die Hofgassler“ Bayrisch-
Böhmische Blasmusik. Auch ihre
Alphörner werden am Start sein.

Der Eintritt ist frei. 
Der TV Ohmbach lädt alle recht
herzlich ein.

LANDFRAUENVEREIN

Ohmbach. Herr Ref. Dr. Ulrich hält am Montag, dem 16. April 2018 um
19.30 Uhr bei dem Landfrauenverein Ohmbach einen Vortrag über Brust-
krebs im Gasthaus Erfurt.

Vortrag: Brustkrebs



QUIRNBACH

Neues aus dem 
Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. § 41 Abs.5 GemO - Unterrichtung
der Einwohner über die Ergebnisse der Ratssitzung sowie
Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten
Beschlüsse

Der Ortsgemeinderat Quirnbach hat
in seiner Sitzung am 01.03.2018
folgende Beschlüsse gefasst:

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung
Forstwirtschaftsplan 2018
Der Ortsgemeinderat stimmt dem
Forstwirtschaftsplan 2018 in der
vorliegenden Form zu.

Weiterentwicklung 
und Erweiterung Begehbares 
Geschichtsbuch innerhalb 
der Verbandsgemeinde 
Oberes Glantal
a) Beantragung von Fördermit-

teln aus dem LEADER-Pro-
gramm durch die VG Oberes
Glantal

b) Abschluss einer öffentlich-
rechtlichen Zweckvereinba-
rung zwischen der Verbands-
gemeinde und den an dem Pro-
jekt beteiligten Ortsgemein-
den

a) Beantragung von Fördermit-
teln aus dem LEADER-Pro-
gramm durch die VG Oberes
Glantal

Die Ortsgemeinde Quirnbach/Pfalz
beteiligt sich an dem Projekt „Wei-
terentwicklung und Erweiterung
des Wanderwegenetzes des Begeh-
baren Geschichtsbuches“ in der
vorgestellten Form. Darüber hinaus
begrüßt die Ortsgemeinde die Be-
reitschaft der Verbandsgemeinde,
als Projektträger zu fungieren und
die in den Gesamtkosten in Höhe

von 303.640,00 Euro enthaltenen
Kosten für die Herstellung von Wer-
bematerialien und die Erstellung
der Dokumentationen zur jüdischen
Geschichte und zum jüdischen
Friedhof sowie eines Kunstwerkes
in Form einer Menora in Höhe von
insgesamt  77.500,00 Euro zu tra-
gen.

Darüber hinaus erklärt sie, die auf
der Basis der abzuschließenden öf-
fentlich-rechtlichen Zweckverein-
barung von der Ortsgemeinde zu
tragenden Kosten  zu übernehmen.
Nach der derzeitigen groben Kos -
tenschätzung ist hierbei von Ge-
samtkosten in Höhe von 8.880,00
Euro auszugehen.  Abhängig von ei-
ner etwaigen Förderquote (75 bis
70 %) verbliebt ein Eigenanteil von
2.220,00 Euro bzw.  2.664,00 Euro .

b) Abschluss einer öffentlich-
rechtlichen Zweckvereinba-
rung zwischen der Verbands-
gemeinde und den an dem Pro-
jekt beteiligten Ortsgemein-
den

Der als Anlage beigefügten öffent-
lich-rechtlichen Zweckvereinbarung
wird zugestimmt. 

Beratung und Beschlussfassung
Wegebaubeiträge 2018 
(Bescheide)
Ohne längere Aussprache be-
schließt der Ortsgemeinderat auf
Antrag von Ortsbürgermeisterin
Körbel, die Bescheide zu ändern
und neu zu erlassen.

Bekanntmachung

Am Mittwoch, den 18.04.2018,
um 20:00 Uhr, findet im Saal
des Bürgerhauses, Hauptstraße
5, 66909 Quirnbach/Pfalz  eine
Sitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde
Quirnbach/Pfalz statt.

Die Sitzung ist - mit Ausnahme
der Tagesordnungspunkte 6
und 7 - öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Einwohnerfragestunde

(Hinweis zu TOP 1 - Einwoh-
nerfragestunde

Einwohner können während
dieses Tagesordnungspunk-
tes Fragen aus dem Bereich
der öffentlichen Verwaltung
stellen sowie Anregungen
und Vorschläge unterbreiten.
Wer von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen möchte,
wird gebeten, die Fragen spä-
testens drei Arbeitstage vor
der Sitzung schriftlich bei
Ortsbürgermeisterin Stefanie
Körbel einzureichen

2. Übertragung von Teilaufga-
ben der Dorferneuerung/Dor-
fentwicklung gemäß § 67
Abs. 4 GemO auf die Ver-
bandsgemeinde, insbeson-
dere zur Bewältigung der zu-
nehmenden Leerstands -
problematik

3. Beratung und Grundsatzbe-
schlussfassung Flächenphoto-
voltaik
4. Förderanträge LEADER
5. Informationen

nicht öffentlich
6. Grundstücksangelegenhei-
ten
7. Informationen

Quirnbach, den 5. April 2018
gez. Stefanie Körbel
-Ortsbürgermeisterin -

SENIORENVEREIN
HODENBACHTAL

Senioren-
nachmittag

Quirnbach. Der Seniorennachmit-
tag des Seniorenvereins Hoden-
bachtal/Quirnbach wurde vom
15.04.2018 auf den 22.04.2018,
14.00 Uhr im Kulturvereinshaus im
OT Liebsthal verschoben. 

REHWEILER

Rehweiler. Am Dienstag, den
17.04.2018 findet um 18.30 Uhr im
DGH Rehweiler eine Informations-
veranstaltung zu Vorsorgevoll-
macht, Betreuungsverfügung und
Patientenverfügung statt.

Herr Matthias Becker vom Betreu-
ungsverein der AWO Kusel wird alle
Fragen zu diesen wichtigen Themen
beantworten.
Eingeladen sind alle Interessierten.

Infoabend „Vorsorgende
Verfügungen“

SCHÖNENBERG-KÜBELBERG

PENSIONÄRVEREIN SCHMITTWEILER

Pensionärstreffen
Schönenberg-Kübelberg. Der Pensionärverein Schmittweiler lädt ein
zum nächsten Pensionärstreffen am Dienstag, dem 17. April, ab 15.00 Uhr
im Gasthaus „Am Klingbach“.

KINDERTAGESSTÄTTE ST .  VALENTIN

„Immer wieder kommt
ein neuer Frühling…“ 
Schönenberg-Kübelberg. Mit die-
sem Lied begrüßen die Kinder der
kath. Kita St. Valentin die Bewohner
und das Team des Seniorenheimes.
Auch in diesem Jahr sind wir wieder
der Einladung zum Frühlingsfest ge-
folgt und haben im Vorfeld bereits
Lieder zum Vorsingen eingeübt.

Hoppelhase Hans durfte auch in
diesem Jahr nicht fehlen - so der

Wunsch der Kinder.
Mit großem Applaus wurden wir für
unsere musikalische Darbietung
belohnt. Wir sagen „bis bald“, denn
der Termin für’s nächste Mal steht
ja schon fest.

Die Kinder und Erzieherinnen der
kath. Kita sagen den Bewohnern
und dem Team des Seniorenheimes
DANKE für die Einladung!

PFÄLZERWALD-VEREIN

S c h ö n e n b e r g - K ü b e l b e r g .
Am Sonntag, den 24. April fahren
wir zu einer Tagestour ins Bliestal
nach Gersheim. Das wird eine Wär-
lauchwanderung.
Zur Mittagsrast geht es in die Jung-
holzhütte. Zurück wandern wir über
Reinheim nach Gersheim zur Ab-
schlussrast.

Es wird eine leichte Wanderung, nur
eine Steigung, ca. 12 km.
Abfahrt in Fahrgemeinschaft
um 10:00 Uhr ab Rathausplatz.

Wanderführung: Willi Schmitt
Gastwanderer sind zu allen Aktivitä-
ten des PWV gerne gesehen.
Wir freuen uns auf Sie.

Tagestour

Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz
Dienstort Kusel, Bahnhofstraße 59, 66869 Kusel

Bekanntmachung 
des Beschlusses über die Aufstellung 
des Umlegungsplans

Nach § 69 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBL. I S. 3634) in seiner jeweils
geltenden Fassung wird bekanntgemacht, dass der Umlegungs-
plan für das Umlegungsgebiet „In der Langgewanne“, Ortsgemein-
de Schönenberg-Kübelberg, Gemarkungen Schönenberg und Sand
nach Erörterung mit den Eigentümern durch Beschluss am 27.
März 2018 aufgestellt worden ist.

Der Umlegungsplan besteht aus der Umlegungskarte und dem Um-
legungsverzeichnis. Bis zur Grundbuchberichtigung kann der Um-
legungsplan beim Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz,
Dienstort Kusel, Bahnhofstraße 59, Zimmer 2, 66869 Kusel als Ge-
schäftsstelle des Umlegungsausschusses der Ortsgemeinde Schö-
nenberg-Kübelberg während der Dienststunden von jedem, der ein
berechtigtes Interesse darlegt, eingesehen werden. Den an der
Umlegung Beteiligten wird ein ihre Rechte betreffender Auszug aus
dem Umlegungsplan mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zugestellt.

Kusel, den 04. April 2018, gez. Michael Loos
Vorsitzendes Mitglied  des Umlegungsausschusses



MGV SAND

Einladung
Schönenberg-Kübelberg. Am
Donnerstag den 26. April 2018 fin-
det um 20.00 Uhr im Unions-Ver-
einshaus auf dem Ziegelberg die
Jahreshauptversammlung des MGV
Sand e.V. statt.

Hierzu sind alle Mitglieder eingela-
den, da es unter anderem auch um
den Fortbestand des Vereins geht.
Wünsche und Anregungen richten
Sie bitte schriftlich bis spätestens
19. April 2018 an die 1. Vorsitzen-
de, Frau Christiane Mayer, Miesauer
Straße 46, 66901 Schönenberg-Kü-
belberg.

Der MGV Sand e.V. wünscht sich
eine Beteiligung aller Vereinsmit-
glieder.

Die Tagesordnungspunkte sind:
1.  Begrüßung und Eröffnung
2. Gedenken an verstorbene Mit-

glieder
3. Bericht der 1. Vorsitzenden
4. Bericht der Kassenwartin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Stilllegung/Auflösung des MGV

Sand e.V.
9. Verschiedenes

Mit freundlichem Sängergruß
Volkmar Ludwig (Schriftführer)

Neues aus dem Haupt-, Bau und 
Finanzausschuss 
Bekanntmachung gem. § 41 Abs.5 GemO - Unterrichtung der Einwohner über die Ergebnisse 
der Ratssitzung sowie Bekanntgabe 
der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Der Haupt-, Bau und Finanzaus-
schuss Schönenberg-Kübelberg hat
in seiner Sitzung am 01.03.2018
folgende Beschlüsse gefasst:

nicht öffentlich
Stellungnahme 
Lärmaktionsplanung
Vom Haupt-, Bau- und Finanzaus-
schuss wurden verschiedene Stel-
lungsnahmen zum vorliegenden
Konzept verabschiedet.

Grundstücksangelegenheiten
Der Ausschuss stimmte verschiede-
nen Grundstücksan -und verkäufen
zu.

Antrag auf Unterstützung 
bei der Genehmigung und 
Umsetzung einer Geschäftsidee
Zu diesem Tagesordnungspunkt
muss die Stellungnahme einer Fach-
behörde abgewartet werden.

öffentlich
Antrag um Grundstücksaufnahme
in den fortzuschreibenden
Flächennutzungsplan 
der VG Oberes Glantal
Der Haupt-, Bau- und Finanzaus-
schuss stimmt der Aufnahme einer
Fläche in den Flächennutzungsplan
zu.

Zuschussantrag TUS
Unter dem Vorbehalt der Genehmi-
gung der Kommunalaufsicht sollen
für die Herstellung eines Naturra-
senplatzes ein Zuschuss von
20.000  Euro und für die Sanierung
des Vereinsgebäudes ein weiterer
Zuschuss von 10.000 Euro bewilligt
werden.
Die entsprechenden Haushaltsmit-
tel sind in der für 2018 zu erstellen-
den Nachtragsplanung einzustellen.
Für die Bewilligung der Zuschuss-
mittel sind entsprechende Beschei-
de, in denen u.a. die Zweckbindung
und die Zeit der Zweckbindung fest-
geschrieben ist, zu erlassen.

Anträge der CDU-Fraktion
Dem Antrag der CDU-Fraktion  zur Vi-
deoüberwachung des Marktplatzes
wird zugestimmt. 
Zum weiteren Antrag  der CDU-Frak-
tion, hinsichtlich der Instandset-
zung des Fußweges zwischen der
KSK und der IGS wird die Verwal-
tung beauftragt eine Sanierungs-
maßnahme vorzuschlagen, inkl. ei-
ner Erneuerung der Beleuchtung. 

Antrag der FWG-Fraktion
Die FWG-Fraktion hat die Einführung
wiederkehrender Beiträge für
Straßenbaumaßnahmen
beantragt. Da solche Beitragssat-
zungen immer noch häufig vor Ver-
waltungsgerichten beanstandet
werden, schlägt der Ausschuss vor,

bei Erstellung einer solchen Sat-
zung unterstützend und beratend
einen Fachjuristen mit Schwerpunkt
Abgaberecht hinzuzuziehen.

Antrag auf Installatio 
eines Verkehrsspiegels
Der Antrag wird bis zur Prüfung
durch den Fachbereich 3 - Öffentli-
che Sicherheit und Ordnung -sowie
des LBM Landesbetrieb Mobilität
Rheinland-Pfalz zurückgestellt.

Gewerbegebiet „Im Mehlpfuhl“, 5.
Bauabschnitt, 
ehem. Sportgelände 
SV Schmittweiler;
Machbarkeitsstudie
Das Ergebnis der Studie sollte vom
Büro Obermeyer in der Sitzung vor-
gestellt werden. Aus Verhinde-
rungsgründen war es den Vertretern
des Planungsbüros nicht möglich an
der Sitzung
Teilzunehmen. Der Tagesordnungs-
punkt wurde abgesetzt.

Umlegungsverfahren 
Langgewanne Sand
Die aktuelle Haushaltsplanung sieht
für den Ankauf von Baugrund-
stücken aus dem Gebiet „Langge-
wanne“ keine Haushaltsmittel vor.
Die notwendigen Haushaltsmittel
sollen daher, in Absprache mit der
Kommunalaufsicht, Herr Berg vom
07.02.2018, im Rahmen einer Nach-
tragsplanung zur Verfügung gestellt
werden.

Fachmarktzentrum 
an der Festwiesenstraße;
Ausschreibung der Arbeiten 
für die wasserwirtschaftlichen
Ausgleichsmaßnahmen
Der Haupt-, Bau- und Finanzaus-
schuss empfiehlt dem Ortsgemein-
derat das Büro Obermeyer, Kaisers-
lautern mit der öffentlichen Aus-
schreibung der Arbeiten für den
wasserwirtschaftlichen Ausgleich
zu beauftragen. Ebenso wird das
Büro mit der Bauleitung beauftragt. 
Der Auftrag für die Kampfmitteler-
kundung ergeht an die Luftbildda-
tenbank Dr. Carls GmH, Estenfeld.
Der Bildung der Haushaltsausgabe-
reste aus 2017 mit Übertrag auf
2018 in Höhe von 80.000 Euro wird
zugestimmt, die geschätzten Ge-
samtkosten der Maßnahme liegen
bei rund 93.000,00 Euro.

Satzung zur Änderung 
der Satzung der Ortsgemeinde
Schönenberg-Kübelberg 
vom 17.09.2009 zur Festlegung
von Grenzen für den 
im Zusammenhang bebauten
Ortsteil oder Teile davon 
für das Gebiet 
„Jägersburger Weg“ 
und „Bahnhofstraße“

NATURSCHUTZBUND

Besichtigung 
der Kläranlage 

Schönenberg-Kübelberg. Eine der
wichtigen Aufgaben der Werke Was-
ser/Abwasser ist die Sammlung
und Reinigung der häuslichen und
gewerblichen Abwässer. Es fallen
beträchtliche Mengen an, die in
mehreren Stufen gereinigt und ge-
klärt werden müssen.

Die Verbandsgemeinde Oberes
Glantal hat sich freundlicherweise
bereit erklärt, uns die Anlage zu zei-
gen und die technischen Einrichtun-
gen, die mechanischen, biologi-
schen und chemischen Reinigungs-
schritte zu erklären.

Durch die Anlage führt uns der Klär-
meister,  Herr Busch.

Die Teilnehmerzahl ist auf ein Dut-
zend Personen begrenzt.
Treffpunkt: Eingang der Kläranlage
Schönenberg-Kübelberg
Datum: Mittwoch, der 18. April
2018, 14.00 Uhr

Der Ortsgemeinderat beschließt wie
folgt:
a) Der vorgelegte Entwurf einer Er-

gänzungssatzung für das Gebiet
„Jägersburger Weg“ und „Bahn-
hofstraße“ wird akzeptiert („Auf-
stellungsbeschluss“).

b) Die Verwaltung wird beauftragt
die Trägerbeteiligung durchzu-
führen.

c) Die Verwaltung wird beauftragt
den Satzungsentwurf auf die Dau-
er eines Monats öffentlich auszu-
legen.

d) Das Büro LAUB, Kaiserslautern er-
hält den Auftrag den Landschafts-
pflegerischen Begleitplan anzu-
passen.

Ausbau Kita Sand
- Weitere Auftragsvergaben
Für den Ausbau der Kita Sand wur-
den weitere Gewerke öffentlich aus-
geschrieben. Da die Submissions-
ergebnisse zum Zeitpunkt der Sit-
zung noch zur Prüfung beim Archi-
tekten vorlagen, fand keine
Abstimmung zu diesem Tagesord-
nungspunkt statt.

Vergabe Architektenleistungen
- Abdichtungsarbeiten Kita Schö-
nenberg, Untergeschoss

Die Architektenleistungen für die
Abdichtungsmaßnahme an der Kita
Schönenberg sollen für rund
5.100,00 Euro an Architekt Gerhard
Schuck aus Schönenberg-Kübel-
berg vergeben werden.
1.000 Jahre Marktrechte; 

Bereitstellung 
der Haushaltsmittel
In der nächsten Ortsgemeinderat-
Sitzung sollen die Künstler,  das ge-
plante Programm sowie das Sicher-
heitskonzept konkret vorgestellt
werden. Der Haupt-,- Bau-  und Fi-
nanzausschuss empfiehlt dem Orts-
gemeinderat in seiner nächsten Sit-
zung hierüber abzustimmen.

Zustimmung 
zu einer Eilentscheidung
- Parkplatz Hutschmühle Ohm -
bachsee; vorübergehende Auf-
stellung einer Holzhütte (fliegen-
der Bau) durch TOB Events

TOB Events, Ausrichter des Seefes -
tes, hatte bei der VG-Verwaltung um
probeweisen Aufbau eines „fliegen-
den Bau´s“ (Alm) am früheren Stan-
dort „Rand“ am Ohmbachsee für
den Zeitraum von April bis Septem-
ber 2018 nachgefragt. Aufgrund des
engen Zeitrahmens stimmten Orts-
bürgermeister und Beigeordnete
dem anrinnen zu, ein Pachtvertrag
wurde abgeschlossen.

Der Ausschuss unterstützte die Ei-
lentscheidung nicht. Drei Mitglieder
der SPD-Fraktion stimmten dage-
gen, zwei Mitglieder der CDU-Frakti-
on enthielten sich der Stimme, bei
lediglich 2 Ja-Stimmen ein Negati-
vvotum.

An der Rechtsverbindlichkeit der Ei-
lentscheidung ändert das jedoch
nichts.

STEINBACH

Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsge-
meinde Steinbach für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 liegt
während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübel-
berg, Zimmer Nr. S1-5.08 bis zur Beschlussfassung durch den Ge-
meinderat zur Einsichtnahme aus. 

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Steinbach haben die Möglich-
keit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung Vorschläge
zum Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jah-
re 2018 und 2019 einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich bei der
Verbandsgemeindeverwaltung einzureichen.

LANDFRAUENVEREIN

Steinbach am Glan. Am Donnerstag, den 19.04.2018, um 19.00 Uhr fin-
det im evangelischen Gemeindehaus in Steinbach eine Generalversamm-
lung mit Neuwahlen der Landfrauen statt.

Generalversammlung
Ihre Kleinanzeigen 

natürlich im 



Projekt in der Kita 
Nimmerland
Steinbach. Jedes Jahr beschäftigt
die Kita Nimmerland eine/n Berufs -
praktikant/in und trägt somit zur
Ausbildung neuer Erzieherinnen
und Erzieher bei. Im Rahmen des
Berufspraktikums führen die Prakti-
kanten interessante Projekte ge-
meinsam mit den Kindern durch.
In diesem Jahr leitete die Beruf-
spraktikantin Anna Kropf ein Pro-
jekt zum Thema „Psychomotorische
Landschaften“. Daran konnten 5
Kinder der Einrichtung teilnehmen
und sich 8 Wochen im Bereich der
Psychomotorik ausprobieren. Für
jede Einheit des Projekts wurde die
Turnhalle von Anna und den Kin-
dern themenbezogen gestaltet. Die
Inhalte waren auf das individuelle
Interesse der einzelnen Kinder ab-
gestimmt.

Wie verlief das Projekt?
Die Kinder durften selbst die The-
men für die verschiedenen Bewe-
gungslandschaften bestimmen. So

fand je eine Psychomotorikstunde
zum Thema Astronauten, Autos,
Mammuts, Indianer und zur Feuer-
wehr statt. Während einer psycho-
motorischen Einheit bauten die Kin-
der selbständig die verschiedenen
Themenlandschaften auf und be-
spielten diese gemeinsam. Dabei
wurden kooperativ die unterschied-
lichen Materialien benutzt, die in
der Turnhalle der Einrichtung vor-
handen sind. Das waren beispiels-
weise Kisten, Rollbretter, Matten,
Decken, das Klettergerüst, Trampo-
lin und andere.
Am 26.03.2018 fand die Projektab-
schlussveranstaltung in den Räum-
lichkeiten der Kita statt. Die Kinder
leiteten in der Rolle der Experten die
eingeladenen Eltern und Großeltern
an, gemeinsam einen Parcours im
Turnraum aufzubauen und auszu-
probieren. Den Projektkindern
machte jede Aktivität viel Spaß und
nun bedauern sie, dass das Projekt
schon zu Ende ist.

Bewegungslandschaft zum Thema Auto

WAHNWEGEN

PFÄLZERWALD-VEREIN

Wahnwegen. Unsere nächste Wan-
derung führt uns über die seit Jah-
ren stillgelegte Bahnstrecke von
Kusel nach Thallichtenberg.

Am 15. April um 14.00 Uhr ist Ab-
fahrt mit Pkw nach Kusel.
Die Führung haben Rübel Elli und
Ehemann Karla.

Wanderung

WALDMOHR

Altennachmittag im Festsaal
des Bürgerhauses Waldmohr
Am Donnerstag, 19.04.2018, ab 15.00 Uhr, 

werden die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger wieder
zum regelmäßigen Altennachmittag bei kostenlosem 

Kaffee und Kuchen herzlich eingeladen. 

Es lädt ein: die Ortsgemeinde Waldmohr

Klavierabend „Klassik ohne Grenzen“
am Samstag, dem 21.04.2018 um 20.00 Uhr in der Kultur- und Festhalle
Waldmohr mit dem Pianisten Stephan Schappé
Der Pianist Stephan Schappé ist mit seinem Programm „Klassik ohne Grenzen“ inzwischen schon ein fester
Bestandteil des Kulturprogramms in Waldmohr geworden. So wird er am Samstag, dem 21.04.2018 um
20.00 Uhr bereits zum neunten Mal in Folge in der Kulturhalle sein Publikum begeistern. Stephan Schappé,
der für seine spannenden Konzertprogramme und die ansteckende Spielfreude weit über die Grenzen des
Saarlandes hinaus bekannt ist, erntet beim Publikum seit Jahren nicht enden wollenden Applaus und Stan-
ding Ovations. Auch für das Konzert am 21. April wird der Homburger Pianist wieder ein Programm präsen-
tieren, das für junge und junggebliebene Hörer konzipiert ist. So wird er unter anderem Asturias des spani-
schen Komponisten Isaac Albéniz spielen, Präludium und Fuge d-moll aus dem 2. Band des Wohltemperier-
ten Klaviers von Bach, den Liebestraum von Liszt, das Thema aus der Filmmusik Fluch der Karibik, die Reverie
von Debussy, das Frühlingsrauschen von Sinding, Music von John Miles sowie eigene Jazz-Bearbeitungen
über Smetanas Moldau, Bachs Air aus der Orchestersuite D-Dur und eine virtuose Bearbeitung über Khatcha-
turians Säbeltanz.  

Vorverkauf: 12,00 Euro / 9,00 Euro erm.  Abendkasse: 14,00 Euro / 11,00 Euro erm.

Vorverkaufsstellen: Gemeindebücherei Waldmohr, Kleeblatt Buch &
Natur Waldmohr oder Tickets online bestellen unter 
http://www.ticket-regional.de/waldmohr oder unter der telefonischen
Hotline 0651-9790777, Montag bis Samstag 09.00 bis 20.00 Uhr ! 
Oder Tickets selbst ausdrucken unter www.ticket-regional.de      

PROT.  K INDERTAGESSTÄTTE

„Unser Kindergarten soll schöner werden“ 
Waldmohr. Letztes Jahr am 21. Okto-
ber 2017 wurde der verunreinigte
Sand aus dem Sandkasten der Prote-
stantischen Kindertagesstätte dank
großen und kleinen helfenden Hän-
den erfolgreich beseitigt. 
Jetzt möchte sich die Protestantische
Kindertagesstätte Waldmohr wieder
bei den über 30 Helfern, bestehend
aus Eltern, Kita-Team, Presbyterium
und Pfarrer, die gut gelaunt und
hochmotiviert am 24. März 2018 an-
gepackt haben, herzlich bedanken!
Bei schönem Wetter wurden in un-
zähligen Schubkarren-Fuhren rund
75 Tonnen Sand tatkräftig bewegt,
der Kleinkind-Bereich vor seiner neu-
en Nutzung von Laub befreit, eine
neue XXL-Maltafel für den Außenbe-
reich gebaut und ein Kaufladen für
den Rollenspielraum aufbereitet. Ein
„Dankeschön“ geht an die Metzgerei
Gries, die alle kleinen und großen
Helfer kostenlos mit Würstchen und
Brötchen versorgt hat. In der Arbeits-
gruppe „Garten“ in der rund 10 eh-
renamtliche Eltern und Erzieherinnen
arbeiten, stehen noch weitere Aktio-
nen im Außenbereich auf dem Plan.
Eine XXL-Murmelbahn aus Rohren,
Spieltische aus Holz-Kabeltrommeln
und die Aufbereitung der Holzspiel-
häuschen im Kleinkind-Bereich.
Ein Spendenaufruf an ortsansässige- Gemeinsam sind wir stark

und umliegende Firmen wurde ge-
startet. Für das Anmieten von Werk-
zeugen und/oder Baumaschinen,
den Kauf von Baumaterial oder aber
auch Dienstleistungen für Grünanla-
gen. Da wir noch lange nicht mit al-
lem fertig sind freut sich der Kinder-
garten über jede Hilfe.
Zu unserem Sommerfest am 10. Juni

2018, an dem alle recht herzlich ein-
geladen sind, werden wir den neu ge-
stalteten Garten offiziell eröffnen.

Das Kita-Team und der Elternaus-
schuss freuen sich auf Ihre Hilfe und
bedanken sich bei allen Helfern und
Unterstützern für die geleisteten
Stunden und Sachspenden.



Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
nach § 165 BauGB
Entwicklungsmaßnahme „Lauersdell“
hier: Einleitung von „Vorbereitenden Untersuchungen gem. § 165 Abs. 4 i. v. m. §§ 137 - 141 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Ortsgemeinderat Waldmohr hat in seiner Sitzung am 07.02.2018 folgenden Be-
schluss, der hiermit gem. § 165 Abs.4 i.V.m. § 141 Abs. 3 BauGB bekannt gegeben wird,
gefasst. Die Beschlussfassung war einstimmig.

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach § 165 BauGB
a) Beschluss über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen

1. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Waldmohr beschließt die vorbereitenden Untersu-
chungen gem. §165 Abs. 4 i. v. m. §§ 137 - 141 BauGB für die in der Anlage gekenn-
zeichneten Flächen durchführen zu lassen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschluss über den Beginn der vorbereitenden
Untersuchungen gem. § 165 Abs. 4 i. V. m. § 141 Abs. 3 Satz 2 BauGB ortsüblich be-

kannt zu machen und dabei auf die Auskunftspflicht nach § 138 BauGB hinzuweisen.

Die Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Besitz oder zur Nutzung eines Grund-
stücks Berechtigten sind gem. § 165 Abs. 4 i.V.m. § 138 BauGB zur Erteilung von Auskünf-
ten verpflichtet.

Das Gebiet ist in beigefügtem Lageplan dargestellt.

Waldmohr, den 12.04.2018
gez. Dr. Schneider,
Ortsbürgermeister



Ländliche Zentren „Ortskern Waldmohr“
Vorbereitende Untersuchungen (§ 141 ff. BauGB) „Ortskern Waldmohr“

Einladung zur Arbeitsgruppensitzung Stadt-
gestalt

Dienstag, 18. April 2018,19.00 Uhr im Fest-
saal des Bürgerhauses 
Waldmohr, Saarpfalzstraße 12

Die Ortsgemeinde Waldmohr lädt zur Arbeitsgruppensit-
zung die betroffenen Bürgerinnen und Bürger herzlich zur
Mitarbeit ein. Unsere Themen werden sein:

1. Stadtgestalterische Planung
2. Grünanlagen, Naherholung in Ortsnähe

II. Ausgangssituation und Zielsetzung
Nach § 141 Abs. 1 des BauGB hat sich eine Gemeinde oder
Stadt vor der förmlichen Festlegung eines Sanierungsge-
bietes hinreichende Grundlagen zur Beurteilung der Not-
wendigkeit einer Sanierung zu verschaffen. Dies geschieht
in der Regel durch die so genannten Vorbereitenden Unter-
suchungen. In diesem Verfahrensschritt werden die sozia-
len, demographischen, strukturellen und städtebaulichen
Verhältnisse und Zusammenhänge untersucht sowie die
anzustrebenden allgemeinen Ziele und die Durchführbar-
keit der Sanierung im sachlichen und zeitlichen Gesamtzu-
sammenhang ermittelt. Der Gemeinderat der Gemeinde
Waldmohr hat die Einleitung der Vorbereitenden Untersu-
chungen bereits beschlossen und am 05.10.2017 öffent-
lich bekanntgemacht. In der Auftaktveranstaltung kam die
Anregung das Untersuchungsgebiet zu erweitern. Das Ge-
biet soll um den südlichen Teil der Weiherstraße/ Saarp-
falzstraße und um den Bereich der Felsenstraße erweitert
werden. Die Erweiterung ist ebenfalls ortsüblich bekannt
zu machen.

Die vorbereitenden Untersuchungen sind Voraussetzung
und damit der erste wichtige Baustein für ein integriertes
städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK). Ihr
grundsätzlicher Ablauf lässt sich wie folgt in sechs Arbeits-
schritte gliedern.

1) Bestandsaufnahme und -bewertung abgeschlossen!
2) Beteiligung der Sanierungsbetroffenen (Bürgerbeteili-

gung) in Bearbeitung
3) Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Verfahren
4) Sanierungsrahmenplanung in Bearbeitung
5) Maßnahmenkatalog und Kostenübersicht (§149 BauGB)

in Bearbeitung
6) Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes

Die Auftaktveranstaltung fand im Januar 2018 im Bürger-
haus der Gemeinde Waldmohr statt.

Die Ortsgemeinde hofft auf eine zahlreiche Beteiligung. 

Waldmohr, den 12.04.2018
gez. Dr. Jürgen Schneider
Ortsbürgermeister

Städtebauförderung Ländliche Zentren

Untersuchungsgebiet und Einleitung von vorbereiten-
den Untersuchungen nach § 141 Baugesetzbuch
(BauGB)
Der Ortsgemeinderat Waldmohr hat in seiner Sitzung am
07.02.2018 folgenden Beschluss zur Erweiterung des Un-
tersuchungsgebietes, der hiermit gem. § 141 Abs. 3 BauGB
bekannt gegeben wird, gefasst.

Erweiterung des Untersuchungsgebietes gemäß § 141
BauGB
1.1 Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Waldmohr be-

schließt das Untersuchungsgebiet „Ortskern – Wald-
mohr“ zu erweitern. Das   Untersuchungsgebiet wird
um den im Plan 1 gekennzeichneten Bereich, sofern
das Ministerium diesem zustimmen kann, erweitert.
Sollte das Ministerium nur der Erweiterung gem. Plan 2
zustimmen können, beschließt der Ortsgemeinderat
diesen Geltungsbereich als Untersuchungsgebiet fest-
zulegen.

1.2 Der Rat der Ortsgemeinde Waldmohr beschließt das

Untersuchungsgebiet „Ortskern - Waldmohr“ mit einer
Größe von ca. 14,56 ha entsprechend des beiliegenden
Lageplans 1 bzw. mit einer Größe von ca. 13,44 ha ent-
sprechend des beiliegenden Lageplans 2 nach § 141
BauGB festzulegen/ zu erweitern.

Das Untersuchungsgebiet wird somit um 2,14 ha bzw. um
1,02 ha größer.

1.3 Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. Dabei
ist auf die Auskunftspflicht nach § 138 BauGB hinzu-
weisen.

Die Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Besitz
oder zur Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Ge-
bäudeteils Berechtigten sind gem. § 138 BauGB zur Ertei-
lung von Auskünften verpflichtet.
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat mit
Schreiben vom 26.02.2018 stimmt der Gebietserweiterung
gemäß Plan 1 dargestellt zu. Das Gebiet ist im beigefügten
Plan dargestellt.

Waldmohr, den 12.04.2018
Gez. Dr. Schneider, Ortsbürgermeister



KIRCHLICHE MELDUNGEN

PROT.  K IRCHENGEMEINDEN 
ALTENKIRCHEN UND BRÜCKEN

Gottesdienste:

Samstag, 14.04.
Brücken 18:00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 15.04.
Altenkirchen 10:00 Uhr Gottes-
dienst 

Dienstag, 17.04.
Altenkirchen 13:00 - 13:45 Uhr Kin-
dergottesdienst in der Kita „Son-
nenhügel“

Gemeindeveranstaltungen:

Samstag, 14.04.
Altenkirchen 19:00 Uhr Konzert
„Mundharmonika trifft auf die Gitar-
re“ in der Kirche

Dienstag, 17.04.
Altenkirchen 10:00 - 11:00 Uhr
Krabbelgruppe „Schnullergang“ im
Jugendheim (UG) für Kinder bis ei-
nem Jahr

Mittwoch, 18.04.
Altenkirchen 15:00 - 16:30 UhrKin-
dergruppe Kohlbachtal im Jugend-
heim (UG)

Donnerstag, 19.04.
Altenkirchen 16:30 - 17:30 Uhr
Krabbelgruppe „Purzeltreff“ im Ju-
gendheim (UG) für Kinder ab einem
Jahr
Altenkirchen 19:00 - 20:30 Uhr  Kir-

chenchor im Jugendheim (UG)
Jazz|Tango|Samba|Pop
Mundharmonika trifft auf Gitarre

Am Samstag, dem 14.04., um 19:00
Uhr trifft in der Prot. Kirche die
Mundharmonika auf die Gitarre. Im
November 1996 taten sich der
evangelische Pfarrer und Mundhar-
monikaspieler Jens Bunge und der
Gitarrist Uli Wagner im November
1996 zum Duo zusammen. Das Re-
pertoire der beiden reicht von be-
kannten Jazz-Standards und lat-
einamerikanischen Bossa Nova-
Rhythmen über Interpretationen
von Titeln der Beatles oder Sting bis
hin zu konzertanten Eigenkomposi-
tionen. Dabei besticht die Virtuo-
sität des musikalischen Globetrot-
ters Jens Bunge, dessen Mundhar-
monika  schon auf allen Kontinen-
ten erklang, ebenso wie die einfühl-
same Spielweise Uli Wagners auf
den verschiedenen Gitarren.

Protestantisches Pfarramt 
Altenkirchen
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk-Vilov
Tel.: 06386-218
eMail:  
pfarramt.altenkirchen@evkirche-
pfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de

Facebook: 
www.facebook.com/ Prot.PfarreiAl-
tenkirchen

Gottesdienste 
und Veranstaltungen

EV. ERWACHSENEN-
BILDUNG 

IM DEKANAT KUSEL

Industrialisierung, 
Arbeiterleben und Diakonie
im 19. Jahrhundert 
- Spurensuche 
im Ruhrgebiet

Unter diesem Thema bietet die
Ev.Erwachsenenbildung Kusel vom
13. - 17.8.2018 eine 5-tägige Studi-
enfahrt in den Ruhrpott an. 

Auf dem Programm stehen Führun-
gen im UNESCO-Welterbe Zollverein
in Essen, in der Kaiserswerther Dia-
konie und durch Eisenheim, der äl-
testen Arbeitersiedlung im Ruhrge-
biet, eine Hafenrundfahrt durch den
weltweit größten Binnenhafen in
Duisburg und der Besuch der Aus-
stellung „Der Berg ruft“ im Gasome-
ter in Oberhausen. Auf dem Heim-
weg ist ein Besuch in Eppstein im
Taunus vorgesehen, der Geburts-
stadt von Theodor Fliedner, dem Be-
gründer der Kaiserswerther Diako-
nie.
Kosten für Fahrt, Führungen und ÜF
im 4* Hotel im EZ 470 Euro, im DZ
pro Person 395 Euro.
Leitung und weitere Infos: Bettina
Lukasczyk, Pfrin, 0151/27130839
oder beluka@kabelmail.de

Fahrt zum Musical 
„Die Schatzinsel“ nach Fulda
Vom 1.-2.September 2018 bietet
die Ev.Erwachsenenbildung im De-
kanat Kusel eine Fahrt zum Musical
„Die Schatzinsel“ nach Fulda ein.
Im Fahrpreis ist neben den Kosten
für Bus, ÜF in einem 3* Hotel und
dem Eintritt in das Musical eine
Stadtführung in Fulda und eine
Führung im Brüder Grimm Haus in
Steinau an der Straße enthalten.
Kosten im EZ 220 Euro und pP im DZ
195 Euro.

Leitung und weitere Infos: 
Bettina Lukasczyk, Pfrin, 0151/
27130839 oder beluka@kabel-
mail.de

PROT.  K IRCHENGE-
MEINDEN BREITEN-
BACH,  DUNZWEILER
UND WALDMOHR

Gottesdienste und
Veranstaltungen
Breitenbach
Sonntag, 15. April
Miserikordias Domini
09.00 Uhr Gottesdienst

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags, von 17.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstags von 09.30 bis 11.30 Uhr

Dunzweiler
Sonntag, 15. April
Miserikordias Domini
10.30 Uhr Gottesdienst

PROT.  K IRCHENGEMEINDE GRIES

Gottesdienste
und Veranstaltungen
Donnerstag, 12.4.2018
14:00 UhrBastelkreis im Gemein-
desaal

Sonntag, 15.4.2018
Kein Gottesdienst in Gries wegen
Konfirmation in Miesau

Montag, 16.4.2018
10.00 UhrKrabbeltreff im Ev. Kin-
dergarten für Kinder bis 24 Monate
mit ihren Eltern

Dienstag, 17.4.2018
17:00 UhrKonfirmandenstunde mit
Generalprobe für die Konfirmation

Donnerstag, 19.4.2018
14:00 UhrBastelkreis im Gemein-
desaal

Sonntag, 22.4.2018
10:00 UhrKonfirmation unter dem

Motto „Der Baum des Lebens“ mit
Abendmahlsfeier. Es werden konfir-
miert:

Nico Becker, Lara Jung, Luise Klein,
Sarah Motz, John Petrici, Gina
Schuff, Mara Seiwerth und Alexina
Williams.

Öffnungszeiten:
Pfarrerin Ute Stoll-Rummel ist im-
mer zu sprechen.

Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8
Uhr bis 10 Uhr und freitags von 8
Uhr bis 12 Uhr geöffnet.

Tel. 06372-1456, Telefax 50352 
http://www.evpfalz.de/gemein-
den/miesau.

eMail:
prot.pfarramt.miesau@t-online.de

Donnerstag, 12.04.
Glan-Münchw.   10.00 Hl. Messe -
im Marienhof 
18.00 Gebetstreffen mit Lobpreis -
im Pfarrheim

Freitag,  13.04.
Kusel   09.00 Hl. Messe 
Rammelsbach  09.00 Hl. Messe - im
Pfarrheim 
Nanzdietschw.  09.00 Hl. Messe 

Samstag,  14.04.
Hüffler  17.30 Rosenkranz 
18.00 Vorabendmesse 
Glan-Münchw.  18.00 Vorabend-
messe 

Sonntag 15.04  
3. Sonntag der Osterzeit 
Nanzdietschw.  09.00 Amt
Remigiusberg   09.00 Amt
Hoof 10.30 ERSTKOMMUNIONFEIER                       
Steinbach 10.30 Amt 
Reichenb.-St. 10.30 ERSTKOM-
MUNIONFEIER 
Rammelsbach  10.30 Amt 
14.00 Amt in polnischer Sprache 

Dienstag,  17.04.         
Glan-Münchw.  09.00 Hl. Messe - im
Pfarrheim  
Remigiusberg  18.30 Hl. Messe 

Mittwoch, 18.04.        
Kusel   09.00 Uhr Hl. Messe 
Nanzdietschw.  18.00 Rosenkranz
18.30 Hl. Messe 

Donnerstag,  19.04.

Glan-Münchw.  10.00 Uhr Hl.  Mes-
se - im Marienhof 

Trauercafè
Eingeladen sind Alle, die auf Ihrem
Lebensweg nach Möglichkeiten su-
chen, um mit der Trauer zu leben.

Wir treffen uns immer:
Am 1. Montag im Monat von 16.00
bis 18.00 Uhr 
Im Pfarrheim St. Ägidius, Lehnstr.
12 in Kusel

Ansprechpartner sind:
Die Seelsorger der Pfarrei Hl. Remi-
gius T: 06381/2147 und Psych. Be-
raterin Frau Christel Wolf, Tel:
06381/429340.

Katholisches Pfarramt 
Hl. Remigius
Anschrift: 
Lehnstr. 12 in 66869 Kusel
Kontakt: Tel: 06381/2147
Fax: 06381/47416
Email: 
Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.
der

Öffnungszeiten des Pfarrbüro’s:
Montag - Freitag 
von 9.00 bis 12.00 Uhr

Pfarrer Rudolf Schlenkrich
Pfarrer Kazimierz Cwierz
Pfarrer Roland Spiegel
Pastoralassistentin Katja Kirsch
Gemeindereferent Michael Huber
Gemeindereferent Michael Huber

KATH. PFARREI HL. REMIGIUS FÜR
HÜFFLER, KUSEL, GLAN-MÜNCHWEILER,

NANZDIETSCHWEILER

Gottesdienste und
Veranstaltungen



Sonntag, 15.04.
10.00 Uhr Konfirmationsgottes-
dienst

Dienstag, 17.04.
19.45 Uhr Kirchenchor unter der
Leitung von Esther Steffens

Mittwoch, 18.04.
10.00 bis 11.30 Uhr Neue Eltern -
Kind-Gruppe in Kooperation mit
dem FamilienForum & Kreisverwal-
tung
Wo: in den Räumen des FamilienFo-
rums im Bürgerhaus (gegenüber
der Kita Regenbogen)
Das Angebot ist kostenlos.
Herzlich eingeladen sind alle Ma-
mas und Papas mit Kindern im Alter
0 bis 3 Jahren.
19:00 Uhr Pilgern auf dem Ja-
kobsweg!
im Evangelischen Gemeindehaus
Wolfgang Hubig berichtet von sei-

nen Reiseerfahrungen auf dem Ja-
kobsweg quer durch Spanien.

Donnerstag, 19.04.
17.30 - 19.00 Uhr Aktion für Jungs!!!
Wenn Du zwischen 7 und 11 Jahren
bist und Lust auf Spiel, Spaß und
Aktion hast, dann komm einfach im
Gemeindehaus - Jugendraum  vor-
bei!

Es freuen sich auf Dich: Jörg & Jan-
nik!

Prot. Pfarramt
Tel. 06373/3256 oder Fax 06373-
3216, E-Mail: pfarramt.schoenen-
berg@evkirchepfalz.de

Büro-Öffnungszeiten: 
Dienstags  und Donnerstags:
09.00 - 12.00 Uhr, 
sowie Donnerstags
15.30 - 17.00 Uhr

PROT.  K IRCHENGEMEINDE
SCHÖNENBERG-KÜBELBERG

Gottesdienste und
Veranstaltungen

EVANGELISCHE
CHRISTUSGEMEINDE

Sonntag, 15.04.2018 
10.00 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst, zeiglich Kindergottesdienst

Donnerstag, 19.04.2018
15.30 Uhr Seniorenkreis

Dienstag:
Teenschor 17.45 - 18.45 Uhr

Kinder- und Jugendprogramm:
Freitags:
Jungschar für Jungen und Mädchen
im Alter von 5 - 11 Jahren 

16.30 - 18.00 Uhr
Alle Veranstaltungen im EC-Ge-
meinschaftshaus, Schulstr. 10,
Schönenberg.

Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de. 
Gemeinde pas tor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg, 
Tel. 06373/ 8290149. 

Markus Haack, Gemeindereferent,
Mobil 0176/81298692

Gottesdienste
und Veranstaltungen

KATH. PFARREI  HL .  CHRISTOPHORUS SCHÖNENBERG-KÜBELBERG

Gottesdienste und Veranstaltungen
Donnerstag, 12. April:
17.00 Uhr Brücken Rosenkranzan-
dacht
17.30 Uhr Brücken Amt

Freitag, 13. April:
18.00 Uhr Schmittweiler Amt

Samstag, 14. April:
17.00 Uhr Sand Vorabendmesse

Sonntag, 15. April:
09.00 Uhr Ohmbach Amt
10.00 Uhr Breitenbach Abholung
der Erstkommunionkinder vor der
Kirche, Kindersegnung, Kerzenseg-
nung, anschl. Feier der Erstkom-
munion für die Kinder der Grund-
schulen Altenkirchen, Breitenbach,
Brücken u. Hersch weiler-Petters -
heim
10.30 Uhr Kübelberg Amt für die
Pfarrei

Montag, 16. April:
10.00 Uhr Breitenbach Dankamt der
Erstkommunionkinder mit Segnung
der Andachtsgegenstände

Mittwoch, 18. April:
16.00 Uhr Schönenberg Heilige
Messe im cts Seniorenhaus

Donnerstag, 19. April:
18.30 Uhr Waldmohr Frauenmesse
im Georgshaus

Feier der Erstkommunion 

am Sonntag, 15. April 2018 
um 10.00 Uhr in St. Jakobus 
Breitenbach
Altenkirchen: Jeremy Göttel, Thilo
Neubauer, Selina Wilhelm
Breitenbach: Celine Dippel, Maja
Gölz, Stellina Lübs,  Noah Maron, Ce-
lina Meininger
Brücken: Marvin Hüther
Dittweiler: Syrina-Sophia Roth
Herschw.-Pettersheim: Michelle
Hein, Vivienne Heintz
Krottelbach: Carolin Borger
Ohmbach: Arwen Reger, Lucas Vin-
cenzo Cuccerre
Steinbach am Glan: Jolien Zoey
Reis

Seniorentreffen Brücken
Nächstes Treffen am Donnerstag,
den 19. April um 15.00 Uhr im Pfarr-
heim Brücken.

Kuchenspenden 
für den Hungermarsch
Für den Abschluss des Hungermar-
sches in Dunzweiler brauchen wir
Kuchenspenden. Bitte melden Sie
sich im Pfarramt in Kübelberg wenn
sie einen Kuchen spenden möchten.
Die Kuchenspenden können dann
am Samstag, 21. April von 14-16 Uhr
oder Sonntag, 22. April vor der Mes-
se, in der Unterkirche in Dunzweiler
abgegeben werden. Vielen Dank im
Voraus!

Jubelkommunion in Breitenbach

Am Sonntag, 29. April feiern wir in
Breitenbach mit unseren Jubilaren
das Fest der Jubelkommunion. Einla-
dungen dazu wurden bereits ver-
schickt. Wer nicht eingeladen wurde
aber daran teilnehmen möchte, bitte
bei Frau Becker Tel.: 06386/5198
melden.

Das Pfarramt in Kübelberg ist am
Dienstag, 17. April 2018 geschlos-
sen.
Öffnungszeiten - Pfarrbüro:
Kübelberg, Kirchengasse 6, 
Tel. 06373/3720
Montag, Mittwoch, Freitag
von 10.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr

Kontaktstelle in Breitenbach
Kirchstr. 12, Tel. 06386/240
Mittwoch von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr

Kontaktstelle in Waldmohr
im St. Georgshaus, 
Tel. 06373/3720
Jeden 1. Mittwoch im Monat 
von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Kontaktstelle Brücken 
im Pfarrheim, Tel: 06386/99 89 999
Donnerstag von 14 - 15 Uhr 
Pfarrer Stefan Czepl, Tel.
06373/3720,
Gemeindereferentin
Christine Pappon, Tel.: 06372/7773
oder 06373/ 8290422

PROT.  K IRCHENGEMEINDE HERSCHWEILER-PETTERSHEIM

Gottesdienste und
Veranstaltungen
Gottesdienste

Freitag, 13. April Mahlfeier 
Herschweiler-
Pettersheim  19.30 Uhr

Sonntag, 15. April
Langenbach 09.00 Uhr
Herschweiler-
Pettersheim  10.00 Uhr
Krottelbach 09.00 Uhr
Ohmbach 10.00 Uhr

Andere regelmäßige Andachten
immer dienstags um 6.30 Uhr
in Herschweiler-Pettersheim;
immer freitags um 19.30 Uhr
in  Herschweiler-Pettersheim;
immer sonntags 21.30 Uhr
in Ohmbach

Termine Bitte beachten: 
Girls Club im April
muss diesen Monat ausnahmswei-
se ausfallen

Kindergottesdienste
Herschweiler-Pettersheim ab dem
15. April wieder sonntäglich ab 10
Uhr im Jugendheim

Ohmbach ab dem 22. April wieder
14-tägig ab 10 Uhr im Gemeinde-
haus

Präparandenunterricht
Dienstags um 15 Uhr, Jugendheim
Herschweiler-Pettersheim

Konfirmandenunterricht
Donnerstags um 15 Uhr, Jugend-
heim Herschweiler-Pettersheim

Jungschartreffen
Für Jungen im Alter von 7 bis 12 Jah-
ren, freitags, 16.30 - 18 Uhr im Ju-
gendheim Herschweiler-Pettersheim

Mosaik
Der Jugendtreff für 13 - 18 Jährige,
mittwochs, um 19 Uhr im Jugend-
heim in Herschweiler-Pettersheim
Infos bei Waldemar Radegin, Tel.
0157-35241425 oder Johanna Kurz,
Tel. 0151-15945105

Rasselbande
Die Rasselbande trifft sich für Kin-
der im Vorkindergartenalter mit 
ihren Eltern mittwochs 9.30 bis 
11.30 Uhr im Jugendheim in
Herschweiler-Pettersheim,

Kontakt: Tanja Hollinger,
0 63 84 - 925798

Girls Club
Für Mädchen im Alter von 7-12
jeweils zweiten Samstag im Monat, 
10.30 bis 14.30 Uhr im Jugendheim
Herschweiler-Pettersheim

Gemeinsamer Nachmittag
für alle zwischen 0 - 99
jeden zweiten Sonntag im Monat,
ab 15.30 Uhr im Jugendheim 
Herschweiler-Pettersheim.

Männerrunde
Monatlich donnerstags 19.00 Uhr
im Jugendheim Herschweiler-
Pettersheim Kontakt: Leonhard Mül-
ler 0 63 86-53 34

Liturgischer Singkreis
Probe monatlich am ersten Dienstag
20.00 Uhr im Jugendheim

www.kirche-hp.de
https://twitter.com/kirche_hp
https://www.facebook.com/Kir-
cheHP Pfarrer Robin Braun
Tel.: 0 63 84 - 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de 

PROT.  PFARREI -  AM POTZBERG

Sonntag, 15. April
Mühlbach 09.00 Uhr
Neunkirchen 10.15 Uhr

der „Freundeskreis der Protestanti-
schen Kirche Gimsbach e.V.“ hatte
am 22. März Neuwahlen. Ich bitte
um Veröffentlichung der Wahl-Er-
gebnisse, wenn Sie Platz haben in
einer Ausgabe:
Zum Vorstand gewählt wurden Hel-

ga Jung und Heinrich Seegmüller
Kassenwartin ist Bettina Niebergall
Schriftführerin ist Marina Sitter Bei-
sitzer sind Brigitte Jung, Janina
Kuhn und Waldemar Tamm Kassen-
prüferin ist Christa Seegmüller.

Gottesdienste

Neuwahlen

„Schon gehört ?“ „Stand im 
.“



Im Rahmen des Jubiläums 2oo Jahre
Pfälzer Kirchenunion lädt der Orgel-
bauverein Miesau e.V. am Sonntag,
dem 29. April, um 19 Uhr zu einem
Orgelkonzert in die Miesauer Kirche
ein.

Landeskirchenmusikdirektor Dr.
Gunter Kennel aus Berlin spielt Wer-
ke von Georg Muffat, Johann Seba-
stian Bach, Albert Becker, Zoltán
Gárdonyi, Matthias Nagel, Felix
Mendelssohn Bartholdy, Scott Jo-
plin, Erik Satie und Georgi Muschel
auf der Stumm-Franz-Orgel, die vor
10 Jahren in Dienst gestellt wurde.

Dr. Kennel ist gebürtiger Kaisers-
lauterer. Er ist in Katzweiler aufge-
wachsen und war als Schüler Mit-
glied der Evangelischen Jugendkan-

torei der Pfalz. Seine hiesigen Or-
gellehrer waren Herbert Beutler und
Heinz Umlauff.

Er studierte Evangelische Kirchen-
musik und Evangelische Theologie
in München und London. Außerdem
schloss er ein Studium im Konzert-
fach Orgel bei Franz Lehrndorfer in
München mit dem Meisterklassen-
diplom ab.

Darüber hinaus absolvierte er nach
seinem Theologiestudium eine Aus-
bildung zum Pfarrer und promovier-
te in Theologie mit einer Arbeit über
frühchristliche Hymnen.

Der Eintritt ist frei. Spenden werden
erbeten.

Berliner Landeskirchenmusikdirektor gastiert in Miesau

Konzert an der Stumm-
Franz-Orgel

PROT.  K IRCHENGEMEINDEN
HÜFFLER UND QUIRNBACH

Sonntag, 15.04.2018
Steinbach 09.00 Uhr
Gottesdienst
Hüffler 10.15 Uhr 

Gottesdienste und 
Veranstaltungen

AKTUELLES VOM SPORT

Herrlicher Sonnenschein und ange-
nehme Temperaturen waren die be-
sten Voraussetzungen für die Wan-
derung beim saarländischen Nal-
bach auf dem abwechslungsrei-
chen Wanderweg mit toller Fern-
sicht und wildromantischen Passa-
gen. Neben zahlreichen Vereinsmit-
gliedern waren auch einige Gäste
dem Aufruf des TuS Börsborn für
eine Teilnahme gefolgt.   Insgesamt
mussten ca. 10 km zurückgelegt

und 425 Höhenmeter überwunden
werden, wobei zwei felsige Steil -
pfade zu bewältigen waren. Höhe-
punkt war der 414 m hohe Liter-
mont-Gipfel mit der tollen Aussicht
in das Saartal bis nach Frankreich.
Von dort oben ist auch das an den
saarländischen Bergbau erinnern-
de Saarpolygon, das 2016 bei Ens-
dorf auf einer Abraumhalde errich-
tet wurde, zu sehen.   

Wandergruppe im Saar-
land auf der Litermont-
Gipfel-Tour unterwegs

TUS BÖRSBORN

BEWEGUNGS- UND
REHABIL ITATIONS-
GEMEINSCHAFT
WALDMOHR E .V .

Informationen
Kurssystem Qu-Gong

Der Verein Bewegungs- und Rehabi-
litations-Sportgemeinschaft Wald-
mohr e.V. bietet in einem Kurssys -
tem Qi-Gong, eine Kombination aus
Bewegungs-, Atem- und Meditati-
onsübungen nach fernöstlicher
Heilkunde, an.

Die Bewegungen sind langsam und
meditativ, die Muskulatur und die
Seele können entspannen. Qi Gong
ist in jedem Alter leicht erlernbar
und bis ins hohe Alter durchführbar.
Der Geist treibt das Chi an, das Chi
treibt den Körper an. Während der
ersten Qi Gong-Übungen werden sie
bereits die Bewegung Ihres Chi
spüren.
Qi-Gong Lehren findet 6 x abends
immer montags ab 9. Mai von 16.45
bis 17.45 Uhr in der Rothenfelds-
porthalle Waldmohr statt. Teilneh-
men können alle interessierte Mit-
glieder (Unkostenbeitrag) und
Nichtmitglieder (Kursgebühr).
Anmeldungen erbeten unter Telefon
06372-2925 und 06373-892404,
abends. 

Termin-Änderung

Mitgliederversammlung 
2018

Am Mittwoch, 9. Mai 2018, 17 Uhr,
lädt die Bewegungs- und Rehabili-
tations- Sportgemeinschaft Wald-
mohr e.V. (Behindertensport-Ge-
meinschaft Waldmohr) zur ordentli-
chen Mitgliederversammlung in den
Festsaal des Bürgerhauses Wald-
mohr, Saarpfalzstraße, ein.

Tagesordung
1. Eröffnung und Begrüßung durch

die Vorsitzenden, Feststellung
der ordnungsgemäßen Einberu-
fung mit Feststellung der Be-
schlussfähigkeit

2. Geschäftsbericht des Vorstandes
3. Rechnungslegung Kassenwart
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung
6. Wahl eines Wahlleiters
7. Neuwahlen

- Gesamtvorstand
- Kassenprüfer

8. Anträge
9. Schlusswort

Anträge zu TOP 8 unserer Mitglie-
derversammlung müssen 3 Wochen
vor der Mitgliederversammlung
schriftlich mit der Begründung bei
der Vorsitzenden Heidi Kayser-
Straßer, Saarpfalzstraße 72, 66914
Waldmohr, eingereicht werden.

Wir freuen uns über eine rege Teil-
nahme an der Mitgliederversamm-
lung. Für kostenlose Getränke und
Brezeln ist gesorgt.



TURNVEREIN 1878 WALDMOHR

Vinyasa-Yoga für Anfänger und Fort-
geschrittene
Zentrierung - Flexibilität - Kraft
10er Kurs beginnt!

Dynamisches Yoga für ALLE, die Be-
wegung lieben und geistige
Zentrierung mit körperlicher Kräfti-
gung verbinden möchten.

Ab Donnerstag, den 19. April um
9.30 Uhr beginnt der neue 75-
minütige
10er-Kurs in den Räumen des TV
1878 Waldmohr in der Jahnstraße
36.
Ein Einstieg in den Kurs ist auch

zum späteren Zeitpunkt nach Ab-
sprache möglich.
Kursleiterin ist die langjährige Trai-
nerin, Rehasport-Gruppenleiterin
und ausgebildete Yogalehrerin
Chedlia Bauer.

Kontakt & Kosten:

40,- für Vereinsmitglieder
70,- für Nichtmitglieder

email: Lia_Bauer80@gmx.de
mobil: 0176 / 34676539

Weitere INFO’s auch auf    
www.TVWaldmohr.de

Vinyasa-Yoga 

TV BRÜCKEN

SV KOHLBACHTAL

SV Lauterecken II - 
SV Kohlbachtal II 1:1

Im Auswärtsspiel beim SV Lauter-
ecken war für die Kohlbachtaler ein
Sieg Pflicht und nachdem Manuel
Burghardt früh einen Eckstoß zum
0:1 einköpfen konnte, schien eigent-
lich alles nach Plan zu laufen. Doch
in der Folge tat sich der SVK un-
glaublich schwer. Mehr Ballbesitz,
aber viele Fehler und harmlose Ab-
schlüsse prägten das Spiel der Gä-
ste. Kurz vor der Pause gelang dann
Lauterecken auch noch durch einen
kurz ausgeführten Freistoß der Aus-
gleichstreffer. Nach dem Seiten-
wechsel waren zunächst die Kohlb-
achtaler der Führung nahe, als Jan
Ludwig mit einem Distanzschuss an
der Latte scheiterte. Allerdings
konnten sich die Gäste gegenüber
der extrem schwachen ersten Hälfte
nicht wirklich steigern, weshalb Lau-
terecken zu den besseren Chancen
kam: Mitte der zweiten Halbzeit ret-
tete für Kohlbachtal erst die Latte,
dann brachten es die Gastgeber in
der Schlussminute nicht fertig, nach
einer Hereingabe den Ball irgendwie
über die Torlinie zu stochern.
Insgesamt geht das Unentschieden
in Ordnung, die Kohlbachtaler kön-
nen mit ihrer Leistung aber alles an-
dere als zufrieden sein.

SV Kohlbachtal II - 
FV Kindsbach II 5:1
In einer in der ersten Hälfte relativ
ausgeglichenen Partie sorgte Chris -
topher Chukwu nach etwa 20 Minu-
ten mit einem präzisen Schuss ins
lange Eck für eine knappe Kohl -
bachtaler Pausenführung.
Nach dem Seitenwechsel konnten

die Gastgeber noch einen Zahn zule-
gen und folgerichtig auf 2:0 er-
höhen, als Kevin Benz mit einem ge-
konnten Lupfer dem Gästetorwart
keine Abwehrchance ließ. Wenig
später war es wieder Kevin Benz, der
eine Flanke von der rechten Seite im
gegnerischen Gehäuse unterzubrin-
gen vermochte und dadurch den
Spielstand auf 3:0 stellte. Edgar Ma-
tevosjan und Dustin Lehrke erhöh-
ten dann nach jeweils guten An-
griffskombinationen auf 4:0 und
5:0. Der einzige Wermutstropfen
blieb ein etwas unnötiger Gegentref-
fer in der letzten Spielminute, wobei
dies jedoch dem völlig souveränen
und hochverdienten Sieg der Kohl -
bachtaler keinen Abbruch tat.

SV Kohlbachtal II - 
FC Queidersbach II 0:0
Im ersten Spiel der zweiten Mann-
schaft nach der Winterpause war der
FC Queidersbach zu Gast im Kohlb-
achtal. Schon von Beginn an zeigten
die favorisierten Queiders bacher
ihre spielerische Klasse, doch der
SVK verteidigte diszipliniert und
hielt so die Gäste über weite
Strecken vom eigenen Tor fern.
Wenn Queidersbach mal zu Chancen
kam, dann konnte diese Daniel Groß
im Kohlbachtaler Tor mit guten Para-
den vereiteln. Im Spiel nach vorne
taten sich die Kohlbachtaler aller-
dings schwer. Es mangelte an der
nötigen Durchschlagskraft, weshalb
die Gastgeber im ganzen Spiel ei-
gentlich ohne nennenswerte eigene
Torchance blieben.
Nichtsdestotrotz steht am Ende ein
hart erkämpfter und verdienter
Punktgewinn, der ohne Zweifel als
Erfolg zu verbuchen ist.

Informationen

TUS BÖRSBORN

TUS
GLAN-MÜNCHWEILER

Einladung 
Jahreshaupt-
versammlung
Der Förderverein Fußball TUS Glan
Münchweiler e.V. lädt alle Mitglie-
der am Donnerstag, den 03. Mai
2018 um 19 Uhr ins Sportheim
Glan-Münchweiler zur Jahreshaupt-
versammlung ein.

Tagesordnungspunkte:
1) Begrüßung
2) Bericht des Vorstandes
3) Bericht des Kassenwartes
4) Bericht der Kassenprüfer
5) Entlastung des Vorstandes
6) Neuwahlen
7) Planung Aktionen 2017
8) Verschiedenes

TUS BREITENBACH

Mitgliederver-
sammlung
am 23. April 

In der anstehenden „außerordentli-
chen Mitgliederversammlung“ die
am Montag, dem 23.04.2018 um
20.00 Uhr im Sportheim des TuS
Breitenbach 1906 e.V. ansteht, soll
eine Beitragsanpassung nach Vor-
gaben des Sportbund Pfalz be-
schlossen werden. Diese Beitrags-
anpassung der Mitgliedsbeiträge
ist die Voraussetzung für den Erhalt
von Zuschüssen durch den Sport-
bund Pfalz. Diese Zuschüsse kön-
nen vielfältiger Art sein z.B. für Pfle-
gegeräte bei der Kunstrasenplatz-
pflege, für Erneuerungen und Repa-
raturen in und um das Sportheim
(Heizung, Duschen, Flutlichterneue-
rung etc). Um den Erhalt des Sport-
betriebes und unserer genialen
Sportstätte weiter gewährleisten zu
können sind wir auf die Zuschüsse
des Sportbund Pfalz angewiesen.
Die Gründe dieser Beitragsanpas-
sung sind somit die Anhebung der
Verbandsmindestbeiträge durch
den Sportbund Pfalz und die damit
verbundene Beibehaltung der
sportlichen und finanziellen Förde-
rung durch diesen. Der TuS liegt
z.Zt. unter dem vom Sportbund ge-
forderten Mindestbeitrag für seine
Mitglieder und fällt somit bis zu der
Beitragsanpassung aus den Förder-
programmen des Sportbundes
Pfalz heraus. Übrigens: Die letzte
Anpassung der Mitgliedsbeiträge
beim TuS Breitenbach 1906 e.V.
liegt mittlerweile weit über 10 Jahre
zurück. Wir bitten bei allen unseren
Mitgliedern hierbei um Verständ-
nis. Gerne können auch die Vor-
standsmitglieder des TuS auf die-
ses Thema angesprochen werden.
Alle TuS-Mitglieder sind zu dieser
Versammlung recht herzlich einge-
laden. Im Anschluss an diese Ver-
sammlung führt der Gesamtvor-
stand eine turnusmäßige Ausschus-
ssitzung durch.

gez:  Michael Romba



Zumba für Alle!
Nächster Kurs am 18. April 2018
Die SG Krottelbach/Frohnhofen ver-
anstaltet erneut einen Zumba-Kurs in
der Schulturnhalle in Altenkirchen.
Zumba ist ein Tanz-Workout mit
Spaßfaktor, der zugleich die Fettver-
brennung stark ankurbelt. Schwing
deine Hüften zu Salsa rhythmus und
lateinamerikanischer Musik. Kursbe-
ginn ist am Mittwoch, 18. April 2018
von 19.00 bis 20.00 Uhr. Der Kurs
umfasst 11 Stunden. Die Teilneh-
mergebühr beträgt für Vereinsmit-
glieder 10,00 Euro und für Nichtmit-
glieder 40,00 Euro. Kursleiterin ist

die ausgebildete Zumba-Trainerin
„ZIN“ Jeanine Ruth aus Altenkirchen.
Wer Zumba nicht kennt, darf jeder
Zeit mal rein schnuppern kommen.
Ob jung oder alt, jeder kann mitma-
chen. Anmeldungen bitte unter fol-
genden Telefonnummern:
Jeanine Ruth 06386/4040403
0176/22933455
Die SG Krottelbach/Frohnhofen
möchte mit Zumba das sportliche
Betätigungsfeld im Verein ver-
größern und freut sich über
jeden/jede Teilnehmer/in.

SG KROTTELBACH/ FROHNHOFEN SCHÜTZENVEREIN
„OBERLAND“
ALTENKIRCHEN

Ergebnisse 
6. Rundenkämpfe Disziplin 
Großkaliber Pistole / Revolver 

Am Wochenende zum 25.03.18 be-
gegnete unsere 1. Mannschaft in
der Bezirksliga ihrem Gegner Stein-
wenden   und verlor diesen Kampf
mit 1091 : 1072 Ringen. 
Es entfallen auf die Schützen fol-
gende Wertungen:
Amann Markus 339 Ringe 
Binzel Martin 362 Ringe
Schwarz Harald ( 325 ) Ringe
Stuppi Urban 371 Ringe 
Im Gesamtergebniss belegt unsere
Mannschaft den 2. Platz in der Be-
zirksliga. 
Als Beste Einzelwertung erreichte
unser Schütze Stuppi Urban den 3.
Platz mit 2221 Ringen in der Be-
zirksliga.

Unsere 2. Mannschaft empfing in
der Kreisliga ihren Gegner Hüt-
schenhausen und musste sich lei-
der mit 
1061 : 1108 Ringen geschlagen ge-
ben. 
Es entfallen auf die Schützen fol-
gende Wertungen:
Anstett Jörg 367 Ringe
Guth Andreas ( 341 ) Ringe
Hettrich Frank 346 Ringe 
Palm David 348 Ringe
Im Gesamtergebnisse belegt unse-
re 2. Mannschaft den 4. Platz in der
Kreisliga.
Als Beste Einzelwertung erreichte
unser Schütze Anstett Jörg den 4.
Platz mit 2145 Ringen in der Kreisli-
ga. 

Unsere 3. Mannschaft begegnete
Bruchmühlbach V und konnte die-
sen letzten Kampf mit 1003 : 998
Ringe für sich verbuchen.
Es entfallen auf die Schützen fol-
gende Wertungen: 
Bauer Alfons 345 Ringe
Böhnlein Uwe ( 292 ) Ringe
Mohrbacher Dirk 262 Ringe
Stamer Reiner 339 Ringe 
Schönherr Ehrhard 319 Ringe
Im Gesamtergebnisse belegt unse-
re 3. Mannschaft den 5. Platz in der
Kreisklasse.
Wer Interesse am sportlichen
Schießen hat, darf gerne zu den üb-
lichen Trainingszeiten Di + Fr ab
19:00 Uhr im Schützenhaus Alten-
kirchen vorbeikommen. 

TUS GRIES

Ergebnisse
C-Klasse KUS/KL TUS Gries gewinnt
mit 1:0 gg Bechhofen/Lambsborn
Die Einheimischen taten sich schwer
und das lag weniger am Gegner als
an den eigenen Unzulänglichkeiten.
Der TUS ging mehr als fahrlässig mit
seinen Chancen um und so dauerte
es bis zur 60. Min. ehe V.Biefeld das
1:0 erzielen konnte. Die Gäste hat-
ten nicht viel in ihrer Offensive zu
bieten und die wenigen  Chancen die
sich ihnen boten, wurden vom Gast-
geber initiiert. Gries verbuchte
außer einigen Lattentreffern und
guten Chancen nix weiter zählbares
und so gewann man das Spiel den-
noch verdient.  Die Zweite des TUS
verliert unglücklich 0:1. Gegen Kü-
belberg/Sand entwickelte sich ein
abwechselungsreiches Fußballspiel,
das letztendlich in den Gästen den
glücklichen Sieger  sah.Gries hatte
die ersten guten Chancen, die aber
entweder vergeben oder vom star-
ken Gäste Torwart vereitelt wurden.
Die Gäste kamen dann besser ins
Spiel und so hatten dann beide
Mannschaften ihre Torchancen.
Nach dem Seitenwechsel zunächst
das gleiche Spiel, wobei bei den
Temperaturen langsam die Kraft bei
beiden Teams schwand. Zehn Min.
vor Schluss das überraschende 0:1,
ein Schrägschuss aus gut 28m lan-
dete im Kasten der Einheimischen.

Nächstes Spiele: 
Sonntag 15.4. 13:15 die Zweite gg
SV Brücken II.
15:00 die I. gg SG Kübelberg/Sand

F ITNESSVEREIN GRIES

„Wie Essensmythen 
uns krank machen“
Gesunde Kost oder nur Werbung?
Milch macht gute Knochen, Voll-
korn ist gesund und Joghurt schützt
vor Osteoporose? Regeln für ver-
meintlich vernünftige Ernährung
gibt es zuhauf, doch an welche soll
man sich halten und welche verber-
gen mehr Wahrheiten, als sie offen-
baren? Die Mythen, denen der ah-
nungslose Konsument gerne auf
sitzt, werden am 18.04.2018 um
18:30 Uhr, Friedhofstr. 14 in Gries
aufgedeckt. Titel des Vortrages:
„Wie uns Ernährungsmythen krank
machen“. Ein Experte in Sachen ge-
sunde Ernährung meint: „Viele die-
se gängigen Ernährungsregeln ma-
chen uns alles andere als gesund,

außerdem wird unser Essverhalten
auch durch die Werbung extrem be-
einflusst.“ Hinterfragt wird die phy-
siologischen Auswirkungen dieser
hartnäckigen Ernährungsmythen
und erklärt, wie man herausfinden
kann, welche Lebensmittel für den
individuellen Stoffwechsel optimal
sind und einfach passen. Der Ein-
tritt ist frei. Jeder Teilnehmer erhält
als Geschenk eine kostenlose Stoff-
wechselmessung.
Im Hinblick auf das begrenzte Platz-
angebot ist eine rechtzeitige Anmel-
dung ratsam, diese wird aussch-
ließlich bei Frau Michèle Jung unter
Tel: 0160 - 584 5582 
oder info@best-you.net erbeten.

SV NANZDIETSCHWEILER

Ergebnisse
SV Nanz-Dietschweiler - FC Fehr-
bach 1:3
Der SVN begann die Partie, trotz
verletzungsungsbedingem Ausfall
einiger Stammkräfte recht offensiv.
In der 8. Min war das Team der
Führung recht nahe, doch ein Di-
rektschuss von Jonas Fehrentz wur-
de von einem Abwehrspieler für den
bereits geschlagenen Gästetorhü-
ter Behr von der Torlinie geköpft.
Die Gäste hatten mehr Glück, denn
im Anschluss an einen Eckball traf
Dennis Hinkel zum 0:1. Eine Unauf-
merksamkeit in der SVN-Abwehr
nutzte der agile Marco Schaaf in der
15. Min zum 0:2. Dies war ein
Schock für den SVN und bis zur
Halbzeitpause konnte man die Gä-
ste nicht mehr in Gefahr bringen.
Nach Wiederanpfiff wehrte man
sich gegen die drohende Niederla-
ge. Nachdem David Balsitis in der
52.Min am Aluminium scheiderte,
erzielte Ronnie Straßer auf Vorlage
von Jonas Fehrentz den 1:2 An-
schlusstreffer. Der SVN war jetzt
nahe am Ausgleichstreffer. Doch
die cleveren Gäste überstanden die-
se Phase, in dem sie mehrmals
durch verletzungsbedingte Unter-
brechungen, den Spielfluss des
SVN immer wieder unterbrachen. In
der 87. Min. überlief Marco Schaaf
bei einem Konter die aufgerückte
einheimische Abwehr und ließ SVN-

Torhüter Joshua Purket beim 3:1
Siegtreffer keine Chance. Der SVN
gab nicht auf, doch bei der letzten
Einschussmöglickeit verfehlten der
eingewechselte Moritz Ludes das
Gästegehäuse nur um wenige Zenti-
meter. Der Sieg der Gäste war auf-
grund der reiferen Spielanlage nicht
unverdient.

SV Nanz-Dietschweiler II - SC Vogel-
bach 1:2
Der SVN begann in die Parte gut und
Clos erzielte mit einem 20m Schuss
die 1:0 Führung. Die Gäste hatten
bis zur Pause mehr Spielanteile.
ohne die grosse Torgefahr zu ent-
wickeln. Nachdem ein einheimi-
scher Spieler in der 75. Min. gelb-
rot sah, nutzen die Gäste die zah-
lenmässige Überlegenheit. Pascal
Keilhauer in der 80. Min. und Orce
Alexov in der 81. trafen mit einem
Doppelschlag zur 1:2 Endstand.

Nächste Spiele:
Landesliga-West
Sonntag, den 15.04.2018, 
15,00 Uhr
SV Nanz-Dietschweiler - SV Stein-
wenden

B-Klasse Kusel- Kaiserslautern
Sonntag, den 15.04.2018, 
13,00 Uhr
SV Nanz-Dietschweiler II - FV Linden

Mit einer 
Kleinanzeige 
finden alte 

Schätze 
neue 

Besitzer

SG SAND
KÜBELBERG

Informationen
SG Sand/Kübelberg – SpVgg. Schroll-
bach   3-3 (0-2) Ein kurioses Spiel nahm
auch auf kuriose Weise seinen Verlauf.
Kurz zusammengefasst kann man sa-
gen die SG spielte Fußball (natürlich
nicht fehlerfrei) doch die Gäste schos-
sen die Tore. Schrollbach musste An-
griff um Angriff unserer Elf abwehren
und schaffte es ich im ersten Durch-
gang sage und schreibe 2 Eckbälle zu
erarbeiten. Ärgerlicherweise führten
beide Eckbälle durch katastrophales
Abwehrverhalten unserer Mannschaft
zu Gegentoren durch Hallauer (10.) und
Strasser (32.). Im zweiten Durchgang
wurde der Druck der Heimelf immer
größer und in der 54. Min. gelang der
längst überfällige 1-2 Anschlusstreffer
durch Ch. Kunz. Nun sah man die Gäste
mehr und mehr konditionell einbre-
chen und durch einen Doppelschlag
von M. Binder (78./81.) konnte die SG
das Spiel in eine mittlerweile hochver-
diente 3-2 Führung drehen. Doch leider
musste unsere Elf in den Schlussminu-
ten wie schon des Öfteren wieder die
bittere Erfahrung machen das man mit
solchen Abwehrfehlern keine Spiele
gewinnen kann. Ein harmlos getretener
Freistoß von der Mittelline der wohl
den weg zur Eckfahne gefunden hätte,
wurde von einem Einheimischen Ab-
wehrspieler unglücklich scharf gestellt
sodass sich der Schrollbacher Hoff-
mann nur noch bedanken musste und
zum 3-3 Endstand einschoss (91.).
Nächstes Spiel: TuS Gries – SG
Sand/Kübelberg So. 15.04.2018 um
15 Uhr



TUS SCHÖNENBERG

SV Steinwenden II - TuS Schönen-
berg 2:1 (0:1)

Im Sechs-Punkte-Spiel beim SV
Steinwenden II unterlag der TuS
Schönenberg am 23. Spieltag mit
1:2.

Der TuS kam gut in die Begegnung
und drückte dem Spiel vom Anpfiff
weg seinen Stempel auf. Gute Tor-
möglichkeiten wurden jedoch
zunächst allesamt vergeben.

So musste schließlich eine Stan-
dardsituation zum fälligen
Führungstreffer herhalten. Alexan-
der Becker verwandelte einen Frei-
stoß aus gut 20 Metern unhaltbar
im rechten Toreck zum 0:1 (29.). Die
TuS-Elf versäumte es im Anschluss,
den zweiten Treffer nachzulegen.

Die Gastgeber kamen erst in der
Schlussphase der ersten Halbzeit,
als die TuS-Elf verletzungsbedingt
wechseln musste, zu ihren ersten
Tormöglichkeiten. Dennoch ging es
mit der knappen 0:1-Führung in die
Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit hatte man
das Gefühl, ein anderes Spiel zu se-
hen. Die Gäste aus Schönenberg
waren fast nur noch in der Defensi-
ve beschäftigt und konnten sich of-
fensiv nur noch selten in Szene set-
zen. Steinwenden übernahm die
Spielkontrolle und kam folgerichtig
zum 1:1-Ausgleichstreffer durch

Kraemer (63).

Dem gingen jedoch zwei strittige
Schiedsrichterentscheidungen zu-
ungunsten des TuS unmittelbar vor-
aus. In der Folge blieb es ein Spiel
auf des Messers Schneide.

Steinwenden blieb weiterhin das
aktivere Team und konnte gute Tor-
möglichkeiten verzeichnen, doch
auf der anderen Seite hatte auch
der TuS zwei große Möglichkeiten.
In der Schlussphase konnten die
Gastgeber durch ein „Kullertor“ -
bedingt durch einen Platzfehler -
mit 2:1 in Führung gehen (80.).

Die TuS-Elf konnte dem Spiel in den
letzten zehn Minuten keine Wende
mehr geben und hatte dazu auch
noch das Pech auf ihrer Seite, als
der Schiedsrichter ein elfmeterwür-
diges Festhalten im Strafraum als
Schwalbe (!) wertete.

Am Ende war die Enttäuschung auf
Seiten des TuS groß. Durch die Nie-
derlage gegen einen direkten Kon-
kurrenten hat man weiter an Boden
verloren und steht nun auf dem
drittletzten Tabellenplatz.

Dennoch sollte niemand den Kopf in
den Sand stecken - am Mittwoch
geht es weiter und es besteht somit
die Chance, sich im Abstiegskampf
zurückzumelden. Das Spiel bei der
SG Hüffler/Wahnwegen wird um
19.00 Uhr angepfiffen.

Ergebnisse

HSV / HWE

Samstag 14.04.18
15:30 Uhr HWE mA - SG Merch
/Quier,  Sport und Spielhalle Hom-
burg
17:00 Uhr TuS Wiebelsk II - HWE
Männer III, Sporthalle Wiebelskir-
chen, Neunkirchen
17:30 Uhr HWE wB - HSG Frau/
Überh, Sport und Spielhalle Hom-
burg
19:30 Uhr HWE Männer I - HG
Saarlouis II, Sport und Spielhalle

Homburg

Sonntag 15.04.18
13:15 Uhr HWE gF - HG Itzenplitz,
Sportzentrum Erbach
14:45 Uhr HWE gD - SG Lebach-
Schm, Sportzentrum Erbach
16:00 Uhr SG HWE/VTZ mB -SG
Merch/Quier, Westpfalzhalle, Zwei-
brücken
17:00 Uhr HWE Männer II - SGH St
Ingbert II, Sportzentrum Erbach

Termine 

Ende der Veröffentlichungen
und amtlichen Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Woche für Woche
zur Stelle:

Ihr FVDFVDFV


